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über die Selbſtverwaltung der Gemeinden . „ „ „ %

des Jüine Dies vorausgeſchickt , mag hier im einzelnenen
breußiſche Miniſter des Innern hat unterm auf diejenigen Obliegenheiten der Aufſichtsbehörden

d . J . an die Oberpräſidenten und Regie⸗ hingewieſen werden , die Beſtätigungen , Genehmi⸗räſidenten über die Selbſtverwaltung der
,„ Beſchwerden , Nachforſchungen oder Anre⸗— ＋ 8 A 1inden einen Erlaß gerichtet , lautend : ngen zum Gegenſtande habenerndt Iolſo 3 — 2„Wenn. Städte , Landge meinden , Kreiſe und Pro⸗ Bei Beſtätigungen gemeindlicher Wahlen darfimzen in dieſem Kriege im Dienſte des Vaterlandes [die Aufſichtsbehörde nicht von der Frageſtellung aus⸗

geleiſtet haben , wenn ſie ſich der im gehen , ob der Gewählte nach ihrer Auffaſſung der
Kkiege hervorgetretenen Notwendigkeit zu gemein⸗ rechte Mann für den Poſten ſei , auf den er geſtelltſchaftlichem Ausbau unſerer Volkswirtſchaft anpaf - werden ſoll , ſondern von der andern Frageſtellung ,

Vorbildlick

ſen und zahlreiche neue Aufgaben auf dem Gebiete ob die Wahl mit der Verantwortung der zu wählen⸗der Kr tspflege übernehmen konnten , ſo] den Körperſchaft üborhaupt vereinbar und vom
danken ſie das jener Kraftquelle , die vor einem Jahr⸗Standpunkt des Staatswohls erträglich erſcheint .
hundert , gleichfalls in ſchwerer Zeit , durch die Bei der Genehmigung von Gemeindebeſchlüſ⸗preußiſche Städteordnung erſchloſſen und von da ſen ſoll die Aufſichtstätigteit auf die Prüfung der
aus den andern öffentlichen Körperſchaften zuge⸗ Uebereinſtimmung der Beſchlüſſe mit den geſetzlichenführt worden iſt — der Selbſtverwaltung . ] und den neben den Geſetzen geltenden Beſtimmun⸗
Niemals hätte es dieſen Körperſchaften gelingen gen beſchränkt bleiben unbeſchadet der beſonderen
können , den gewaltigen Aufgaben des Krieges in ſtaatlichen Intereſſen , die bei der Aufſicht über die

em Maße gerecht zu werden , wenn ihnen nicht Gemeindefinanzen obwalten , oder die durch die
5 Selbſtverwaltung die Möglichkeit freier Ent⸗ Gewährung ſtaatlicher Zuſchüſſe zur Erfüllung ge
ſchließung und das ſtärkende Bewußtſein eigener [ meindlicher Aufgaben gegeben ſind.

E

Verantwortung gegeben hätte . Darum muß es die Beſchwerden gegen Gemeindeverwaltungen ſol⸗
Aufgabe der Staatsregierung ſein , in den Gemein⸗ len von der Aufſichtsbehörde einer Berichterſtattung
den

und Gemeindeverbänden weiterhin das koſtbare [ durch die Gemeindebehörden dann nicht unterwor⸗
Gut der Selbſtverwaltung zu wahren und nach fen werden , wenn ſich ſchon aus dem Inhalt ergibt ,Möglichkeit zu mehren . daß die Gegenſtände der Beſchwerde dem Gebiete
Wie ſich Art und Umfang der Gemeindeaufſicht [ der reinen Selbſtverwaltung angehören , und daß

einer goſetzlichen Begriffsbeſtimmung entziehen, [ vom Standpunkte des Staatswohls kein Intereſſe anſo kann es auch nicht meine Aufgabe ſein , dieſe einer Aufklärung des Tatbeſtandes vorhanden iſt .Aufſicht durch allgemeine Anordnungen zu regeln . Vielmehr ſoll in ſolchen Fällen der Beſchwerdeführer
Vielmehr gilt es , den Geiſt dieſer Aufſicht dem Geiſte ohne weiteres dahin beſchieden werden , daß für die
der Selbſtverwaltung anzupaſſen . Ruht die Aufſichtsbehörde kein Anlaß zur Aufklärung oder
Selbſtverwaltung auf dem ethiſchen Boden der zum Eingriff gegeben ſei .
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Auf Preſſemeldungen oder auf Gerüchte hin iſt
nur dann Bericht durch die Aufſichtsbehörde einzu⸗

fordern , wenn die Angaben ernſthaft erſcheinen und

der Fall beſondere Wichtigkeit beanſprucht . In die⸗

ſen und ähnlichen Fällen wird ſich übrigens häufig
der Weg telephoniſcher oder perſönlicher Aufklärung
ompfehlen .

Anregungen allgemeiner Natur werden ſich am

fruchtbarſten erweiſen , wenn ſie ſich an die freien

Vereinigungen der verſchiedenen Gemeindeverbände ,
insbeſondere die Städtetage , Vereinigungen der

Landgemeinden , Bürgermeiſtereien , Amtsverbände

u. ſ . f . richten und dieſen zur Erörterung und Prü⸗

fung üborwieſen werden .

Bei Beobachtung dieſer Winke wird das

Vertrauensverhältnis , das zwiſchen Aufſichtsbehörde
und Gemeinde oder Gemeindeverband obwalten

muß an Zuverläſſigkeit gewinnen . Zur Pflege die⸗

ſes Veutrauensverhältniſſes iſt die dauernde per⸗

fönliche Fühlung zwiſchen den Vertretern der Ge —

meindekörperſchaften einerſeits und der Aufſichtsbe⸗
hörde andererſeits unorläßlich .

Ich lege den größten Wert darauf , daß die vor⸗

ſtehende Verfügung zum Schutze der Selbſtverwal⸗
tung gerade in den jetzigen Zeiten angeſtrengter
gemeinſamer Tätigkeit für das Wohl des Staates von
allen Gemeindeaufſichtsbehörden ſtreng beachtet
wird

Gemeinderechnungsabſchriften betr .

Mit Rückſicht auf den Mangel an Schreibpapier
wird den Gemeinden die Fertigung von Abſchriften
der Gemeinderechnungen für das Jahr 1915 unter

den in unſerm Erlaß vom 19 . Auguſt 1911 Nr . 37676

bezeichneten Bedingungen erlaſſen .

Hinſichtlich der Rechnungsabſchriften für

Jahr 1916 behalten wir uns Entſchließung vor .

( Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom 17 .

1916 Nr . 19947 ) .

Aenderung der Betreibungsordnung für die Gemein

den betreffend .

Wir machen auf die durch Verordnung vom 26 .

ril 1916 ( Geſetzes - und Verordnungblatt Seite

115 ) angeordnete Ergänzung der Betreibungsord⸗

nung für die Gemeinden vom 14 . Juli 1915 ( Geſ . ⸗

und Verordnungsblatt Seite 176 ) mit dem Anfügen

aufmerkſam , daß die in Ziffer 1 der Verordnung

26 . April 1916 vorbehaltene Staatsgenehmi⸗

gung zum Gemeindebeſchluß über eine Erhöhung der

das

Mai

An

vom

iß ü

Mahngebühren gemäß § 6 Ziffer 1 der Vollzugsver⸗

ordnung zum Verwaltungsgeſetz in der Faſſung vom

5. Januar 1911 ( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt

Seite 1) vom Bezirksamt zu erteilen iſt . Für die Ge⸗

hmigung des Ortsſtatuts gelten die Vorſchriften

es § 12 der Städteordnung .
Eine Verordnung des Finanzminiſteriums über

eine anderweite Feſtſetzung der Mahn⸗ oder Ver⸗
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Zwangsvollſtreckung wegen öffentlich rrechtlicher

Geldforderungen in der Faſſung des Geſetzes vom

8. Juli 1914 ( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite

236 ) iſt noch nicht ergangen .

Zu Ziffer 2 der Verordnung vom 26 . April

1916 haben wir zu bemerken :

Die Aufnahme dieſer Beſtimmung hat ſich als

angezeigt erwieſen , nachdem bei der Zwangsvoll

ſtreckung wegen Gemeindeforderungen , insbeſondere

in denjenigen Fällen , in welchen nach § 20 der Be⸗

treibungsordnung nur noch eine öffentliche Zah⸗

lungsaufforderung ergeht , ſich inſofern Unzuträglich

keiten ergeben haben , als der Vollſtreckungsbeamte

nach ſeinen Dienſtvorſchriften ſofern eine Zahlung

nicht erfolgt , auch dann zur Pfändung ſchreiten

muß , wenn die Nichtzahlung nur auf Vergeßlichkeit

oder einem ähnlichen entſchuldbaren Umſtand beruht

und zu erwarten iſt , daß der Pflichtige die Zahlung

in Bälde nachholen wird , ohne daß eine Gefahr im

Verzuge iſt .

In Verfolg unſerer Verordnungsbeſtimmung
hat nunmehr das Juſtizminiſterium durch Verfügung

vom 1. Mai 1916 den § 277 der Dienſtweiſung für

die Gerichtsvollzieher durch Einſchaltung folgender

Vorſchrift nach dem Abſatz 1 ergänzt :

Abſatz 2: Der Gerichtsvollzieher hat den Pfän⸗
dungsauftrag ungeſäumt zu eröffnen und zu voll

ziehen . Er kann ſich jedoch zunächſt auf die Pfän⸗

dungseröffnung beſchränken und mit der Vollziehung

der Pfändung noch längſtens 3 Tage zuwarten , wenn

nach ſeiner Kenntnis der Verhältniſſe zu erwarten

iſt , daß der Pflichtige innerhalb dieſer Friſt die Zah⸗

lung nachholen wird , und keine Gefahr im Verzuge

liegt . Die Friſt , innerhalb deren die Zahlung nach⸗

geholt werden muß , widrigenfalls zur Vollſtreckung

geſchritten wird , iſt dem Schuldner genau zu bezeich⸗

nen . Trifft der Gerichtsvollzieher den Schuldner

nicht ſolbſt an , ſo hat er für ihn einen Zettel zu hin⸗

terlaſſen , auf dem die Pfändungseröffnung und die

dem Schuldner bis zur Vornahme der Vollſtreckung

noch gewährte Friſt zur Nachholung der Zahlung zu

vermerken iſt . Der Zettel kann mit Tintenſtift ge⸗

ſchrieben werden . Ueber die Pfändungseröffnung
und Friſtbewilligung hat der Gerichtsvollzieher ein

kurzes Protokoll aufzunehmen , auf das die Vorſchrif⸗
ten in § 115 Abſatz 4 Buchſtabe b, c und e entſpre⸗

chende Anwendung finden . “

Ferner hat das Juſtizminiſterium durch Erlaß

vom gleichen Tage auf Grund der ihn durch § 42

der Gerichtsvollzieherordnung erteilten Ermächti⸗

gung beſtimmt , daß der Gerichtsvollzieher für die

vorſtehend erwähnte , mit Friſtbewilligung verbun⸗

dene Pfändungseröffnung die Hälfte der in § 4 Ab⸗

ſatz 1 der reichsgeſetzlichen Gebührenordnung für
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Gerichtsvollzieher beſtimmten Gebühr anzuſprechen
hat .

Nach § 7 der Verordnung über das Verfahren
der Behörden der inneren Verwaltung bei der

Zwangsvollſtreckung wegen öffentlich⸗ rechtlicher
Geldforderungen vom 27 . Januar 1900 in der Faſ⸗

ſung vom 11. Mai 1915 ( Geſetzes⸗ u. Verordnungs⸗
blatt Seite 169 ) finden die Beſtimmungen über die

Gebühren der Gerichtsvollzieher hinſichtlich der Ge⸗

bühren der Amtsvollzieher , und nach unſerem Erlaß
vom 28 . Februar 1885 Nr . 3403 auch die Beſtim⸗
mungen der Dienſtweiſung für die Gerichtsvollzieher
auf das von den Amtsvollziehern bei der Vornahme
von Zwangsvollſtreckungen zu beobachtende Ver⸗

fahren entſprechende Anwendung . Es ſind deshalb
diejenigen Gemeinden , in welchen Amtsvollzieher be⸗

ſtellt ſind , zur weiteren Verſtändigung dieſer Voll⸗

ſtreckungsbeamten auf die Beſtimmungen in Ziffer 2

unſerer Verordnung vom 26 . April 1916 ſowie auf
die vom Großh . Juſtizminiſterium getroffenen , im

Juſtizminiſterialblatt vom 3. Mai 1906 Nr . 12 S .

47 ff veröffentlichten Verfügungen hinzuweiſen .

( Erlaß Gr . Miniſt . des Innern v. 16 . 5. 16 .

191209 ) .

2 . Sparkaſſenweſen .
Geltendmachung von Hypotheken⸗ , Grund⸗ und

Rentenſchulden .
Der Bundesrat hat in ſeiner Sitzung vom 8.

Juni eine Bekanntmachung über die Geltendmachung
von Hypotheken , Grundſchulden und Rentenſchulden
beſchloſſen , die den Schutz der durch den Krieg in

Mitleidenſchaft gezogenen Haus⸗ und Grundbeſitzer
über den bisherigen Rahmen hinaus erweitert . Die

Bekanntmachung tritt an die Stelle der Verordnung
betreffend die Bewilligung von Zahlungsfriſten bei

Hypotheken und Grundſchulden . ( R. G. Bl . 1915 , S .

293 ) und der Verordnung über die Verſagung des

Zuſchlags bei der Zwangsverſteigerung von Gegen⸗
ſtänden des unbeweglichen Vermögens vom 10 . De⸗

zember 1914 , die aufgehoben worden ſind .
Durch die Verordnung wird zunächſt ( mit

Rückſicht auf die erhebliche Dauer des Kriegs und

ihre Begleiterſcheinungen im ſtädtiſchen Immobili⸗
arweſen ) die Länge der vom Gerichte zu bewilli⸗

genden Zahlungsfriſt ausgedehnt . Sie kann jetzt
für das Kapital der Hypothek oder Grundſchuld oder
die Ablöſungsſumme der Rentenſchuld bis zu einem

Jahre , für Zinſen und andere Nebenleiſtungen bis

zu ſechs Monaten bemeſſen werden ( bisher ſechs ,
bezw. drei Monate ) . Damit Härten , die ſich aus der

Verlängerung der Friſt für den Gläubiger ergeben
mögen , vermieden werden können , kann die Friſt⸗
beſtimmung von der Erfüllung beſtimmter Bedin⸗

gungen (3. B. Erhöhung des Zinsfußes ) abhängig

gemacht werden .

Bisher war bei vollſtreckbaren Hypothekenfor⸗
derungen die Friſtbewilligung nur im Wege einer

Einſtellung der Zwangsvollſtreckung — alſo durch
eine Maßnahme von rein prozeſſualer Bedeutung
— möglich . Nach der neuen Verordnung kann auch
bei vollſtreckbaren Hypothekenforderungen eine ma⸗

terielle Zahlungsfriſt gewährt werden , die wie eine

vom Gläubiger bewilligte Stundung wirkt , alſo vor

allem den Eintritt von Verzugsfolgen verhindert .

Die Entſcheidung erfolgt durch das Amtsgericht , in

deſſen Bezirt das belaſtete Grundſtück belegen iſt .

Auch bei der Bewilligung von Zahlungsfriſten für
Hypothekenſchulden außerhalb eines Rechtsſtreits

ſoll künftig der dingliche Gerichtsſtand maßgebend
ſein ( bisher das Amtsgericht , bei dem der Gläubiger
ſeinen allgemeinen Gerichtsſtand hat . ) Das bedeu⸗

tet eine erhebliche Erleichterung für den Schuldner .

Die Bewilligung von Zahlungsfriſten ſoll , wenn

Billigkeitsgründe vorliegen , in Zukunft auch bei

Hypotheten zuläſſig ſein , die nach dem 31 . Juli 1914

alſo nach Kriegsausbruch entſtanden ſind . In der

Hauptſache iſt dabei an Fälle gedacht , in denen Per⸗

ſonen während des Krieges zur Verhütung eigener
Verluſte genötigt waren , ein Grundſtück zu erſtehen ,
ohne dabei das Bargebot berichtigen zu können .

Für Kapitalſchulden kann die Bewilligung ei⸗

ner Zahlungsfriſt mehrfach erfolgen , für Zinſen und

ſonſtige Nebenleiſtungen nur einmal . Der Antrag
auf Bewilligung einer Zahlungsfriſt darf , wie die

Verordnung ausdrücklich beſtimmt , bei Kapitalſchul⸗
den nicht deshalb abgelehnt werden , weil anzuneh⸗
men iſt , daß der Beklagte nach Ablauf der Friſt zur
Befriedigung des Klägers außerſtande ſein wird .

Die Zwangsverſteigerung kann auf Antrag des

Schuldners für die Dauer von längſtens ſechs Mo

naten eingeſtellt werden , auch wenn die Beſtimmung
einer Zahlungsfriſt abgelehnt oder nicht zuläſſig iſt .
Die Einſtellung kann mehrfach erfolgen . Sie iſt je⸗
doch ( damit ein unbegrenztes Anwachſen von Zins⸗
rückſtänden vermieden wird ) auf Antrag eines Be⸗

teiligten aufzuheben , wenn ihm fällige Anſprüche
auf wiederkehrende Leiſtungen für zwei Jahre im

Range vorgehen . Ebenſo iſt der Auftrag auf Ein⸗

ſtellung der Zwangsverſteigerung von vornherein
abzulehnen , wenn fällige Anſprüche des betreiben⸗
den Gläubigers für zwei Jahre nicht gezahlt find .

Zum Schutze der Nachhypotheken iſt die Bie⸗

tungsgrenze , bis zu der der Zuſchlag verſagt werden

kann , von bisher ( § 1 der Bekanntmachung über die

Verſagung des Zuſchlags bei der Zwangsverſteige⸗
rung von Gegenſtänden des unbeweglichen Vermö⸗

gens ) zwei Dritteln auf drei Viertel des Werts er⸗

höht worden .
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Die Koſtenvorſchriften der Verordnung ent

halten die neue Beſtimmung , daß das Gericht dem

Erleichterungen beantragenden Schuldner die Ko

ſten auch dann aufbürden kann , wenn ſeinem An⸗

trage ſtattgegeben wird . Dies iſt aus Billigkeitsgrün⸗

den gerechtfertigt .
Eine andere Bekanntmachung des Bundesrats

vom 8. Juni ſchützt die heimkehrenden Kriegsteil⸗

nehmer vor einem für wirtſchaftliches Fortkommen

bedenklichen Zugriffe ihrer Gläubiger . Auf Antrag

des Kriegsteilnehmers kann Zahlungsfriſt bis zu

ſechs Monaten bewilligt werden auch für nach

dem 31 . Juli 1914 , aber vor oder während der Teil⸗

nahme des Schuldners am Kriege entſtandene For —

Auf dieſe Forderungen findet auch die

tung über die Folgen der nicht rechtzeiti⸗
gen Zahlung einer Geldforderung ( R. - Geſetzbl . 1915

S. 922) Anwendung . Die Zwangsvollſtreckung kann

auf ſechs Monate eingeſtellt werden ; die Einſtellung

kann mehrfach erfolgen und iſt auch zuläſſig , wenn

eine Zahlungsfriſt bereits beſtimmt iſt . Voraus⸗

ſetzung für die Zahlungsfriſt ſowohl wie für die Ein⸗

ſtellung der Zwangsvollſtreckung iſt , daß die wirt⸗

ſchaftliche Lage des Schuldners durch die Teilnahme

am Kriege ſo weſentlich verſchlechtert iſt , daß ſein

Fortkommen gefährdet erſcheint . “
Die Einſtellung der Zwangsvollſtreckung kann

aufgehoben werden , wenn ſie infolge nachträglicher

weſentlicher Veränderungen der Umſtände dem

ibiger einen unverhältnismäßigen Nachteil brin⸗

würde , insbeſondere , wenn die ſpätere Befrie⸗gen

digung des Gläubigers durch andere Zwangsvoll⸗

ſtreckungen erheblich gefährdet wird .

Als Kriegsteilnehmer gelten auch die Perſonen ,

ormöge ihres Dienſtverhältniſſes , Amts oder

Berufs zu den immobilen Teilen der Land⸗ und

Seemacht gehören .
Eine dritte

die

Bekanntmachung des Bundesrats

vom 8. Juni ändert die Vorſchriften der Verordnung
über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfri⸗

diedieüber Folgen der nicht rechtzeitigen Zah⸗

orderung ( Reichs⸗Geſetzbl . 1915 S .

Punkten ab , um ſie mit der Sonder

r erſten der vorſtehend geſchilderten Ver⸗

igen

en Geltendmachung von Hypothe⸗

Grun den und Rentenſchulden ) in Ein⸗

klang zu bringen , bezw . um Unſtimmigkeiten der

Interpretation zu vermeiden .

4 . Verſicherungsweſen .
Der Vorſitzende der Vereinigung der Verwal⸗

ter badiſcher Krankenkaſſen , Bezirk Freiburg⸗Kon⸗

Sitz Wolfach ) teilt mit , daß am 16 . Juli 1916

Br . er Kaſſe Freiburg

nertagung ſtattfindet .

zurg i ( Sitzungsſaalld

Land ) vorm . 8 Uhr di

Etwa am 16. Juli ſchon eintreffende Teilnehmer

kommen um 3 Uhr auf der Kaſſe Freiburg⸗ - Land zu⸗

ſammen . Die Kaſſen des Bezirts FreiburgKon

ſtanz erhalten beſ . Einladung , insbeſondere alle

Vorſtandsmitglieder der Kaſſen ſind auf dieſem

Wege frdl . eingeladen .

Tagesordnung :
1. a) Beibuchführung ( Verteilung von Sonderabzügen

über dieſe Frage , Vorführung angelegter Beibücher ia ge⸗
bundener und loſer Form ) ;

b) Auf welche Art und Weiſe muß die Rechnungsfüh⸗

rung beſchaffen ſein , um die ſtatiſtiſchen Nachweiſungen voll⸗

ſtändig nach der Bundesratsverordnung vom 9. 10. 1913

ohne Mühe zu erhalten ?
c) Ordnen der Beilagen zum Einnahme⸗ und Ausgabe⸗

Buch . Redner : Verwalter Müller⸗Wolfach . ( Ausſprache . )
2. a) Bargeldloſer Verkehr bei den Krankenkaſſen ( Poſt⸗

ſcheck - und Bankverkehr ) ;
b) Abſchluß der Jahresrechnung bei Kaſſen , die die

Trennung der Beiträge nicht während des Jahres machen ;

c) Förderung der Kriegsanleihe durch die Krankenkaſſen
Redner : Verwalter Kienle - Waldshut . ( Ausſprache . )

3) Durchführung von Heilverfahren im Benehmen mit

der Landesverſicherungsanſtalt Baden und der Reichsver⸗

ſicherungsanſtalt für Angeſtellte in Berlin ; freiwillige Kriegs⸗

fürſorge der Landesverſicherungsanſtalt Baden . Redner :

Verwalter Kech⸗Bonndorf i. Schw . ( Ausſprache . )
4. a) In welchen Fällen kann die Krankenkaſſe aufgrund

des §S 1542 RVO . in Verbindung mit dem Bürg . Geſetzb .
und dem Automobilhaftpflichtgeſetz Erſatzanſprüche geltend

machen ?
b) Verſicherung der Krankenaufſeher gegen Haftpflicht

und Unfall . Redner : Verwalter Singler Waldkirch i . Br

( Ausſprache . )
5. Ausbildung und Verwendung Kriegsbeſchädigter im

Kaſſendienſt und Anwendung der § 8 183 und 188 RVO .

in der Praxis . Redner : Verwalter Müller⸗Wolfach . ( Aus⸗

ſprache . )
6. Praktiſche Verwaltungsfragen , Wünſche und Anträge

§ 214 Reichsverſicherungsordnung gilt nun in

vollem Umfange für Kriegsteilnehmer d. h. das Fein⸗

desland wird in dieſem Zuſammenhang für die

Kriegsteilnehmer für Inland erklärt ( und zwar mit

Rückwirkung ab 1. 8. 14 . ) Auf Seite 52 Jahrgang

1916 dieſer Zeitſchrift haben wir die bisher giltige

Rechtslage hinſichtlich des §S 214 RVO . für Kriegs⸗

teilnehmer einer eingehenden Würdigung unterzo⸗

gen und mußten als bisheriges Recht wiedergeben ,

daß § 214 RVO . nur dann in Frage komme , wenn

der Verſicherungsfal

der Todesfall des

iſt . Als Inland

( die Erkrankung , Verwundung ,

Kriegers ) im Ausland eingetreten

mußte die deutſche Reichsgrenze
Eine Bundesratsverordnung v.

14. Juni d. J . hat nun für unſere Krieger das Fein⸗

desland im Sinne von § 214 RVO . für Inland er⸗

klärt und zwar mit rückwirkender Kraft ſeit Kriegs⸗

beginn . Dieſe Verordnung beſagt nämlich , daß alle

Verſicherte auch bei Aufenthalt im Ausland Anſpruch

auf die Regelleiſtungen im Sinne von § 214 bei

ihrer Kaſſe ( auch Erſatzkaſſe uſw . §S 503 ff) dann ha⸗

ben , wenn dieſer Aufenthalt durch Einberufung zu

Kriegs⸗Sanit oder ähnlichen Dienſten für das

Reich oder eine ihm verbündete Macht verurſacht iſt .

Den Wortlaut dieſes §S 214 RVO . haben wir auf S .

angeſehen werden .
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52 Jahrgang 1916 dieſer Zeitſchrift angeführt und

nehmen wir hierauf Bezug . Im Uebrigen begrüßen

wir dieſe Bundesratsverordnung von Herzen und

geben dem Wunſche Ausdruck , die Krankenkaſſen mö⸗

gen von ſich die Namen aller derjenigen Krieger aus

der Regiſtratur ermitteln , die ſeit 1. 8. 14 wegen

der bisherigen Rechtslage abgewieſen werden mußten

und dann dafür beſorgt ſein , daß es keinen Krieger

gibt , der ſeines diesbezügl . Anſpruchs in Folge Un⸗

achtſamkeit oder Bequemlichkeit einer Kaſſe verlu⸗

ſtig geht . Dieſe Verordnung beweiſt aber deutlich ,

welch ' geſunder Zug in unſerer ſozialen Geſetzge —

bung liegt . Möge dies auch nach dem Kriege ſo

bleiben !

Die Verwahrung der Rechnungsmaterialien der

Krankenkaſſen betreffend :

An die Gr . Bezirksämter Verſicherungsämter :

Nach § 29 Abſatz 1 der Bekanntmachung des

Reichskanzlers vom 9. Oktober 1913 betreffend die

Art und Form der Rechnungsführung der Orts —

uſw . Krankenkaſſen ( Geſetzes - und Verordnungsblatt

1913 Seite 543 ) ſind die ſämtlichen Kaſſenbücher der

Krankenkaſſen mit den zugehörigen Belegen minde⸗

ſtens 10 Jahre aufzubewahren . Zu den hier in Be —

tracht kommenden Belegen gehören auch die Regiſter

über den Einzug der Verſicherungsbeiträge .

Nach Mitteilung der Landesverſicherungsanſtalt

Baden erſcheint es im Intereſſe der Verſicherten

geboten , die den Einzug der Invalidenverſicherungs —

beiträge nachweiſenden Regiſter über den zehnjäh

rigen Zeitraum hinaus zu verwahren , da dieſelben

in vielen Fällen den einzigen Nachweis über einge —

hobene , zur Markenklebung nicht verwendete Bei —

träge bilden und da beim Verluſt der Quittungs⸗

karten eine Kartenerneuerung vielfach nur auf

Grund der an Hand der Einzugsregiſter gemachten

Feſtſtellungen möglich iſt , wobei nicht ſelten auf über

10 Jahre alte Regiſter zurückgegriffen werden muß .

Der Vorſtand der Landesverſicherungsanſtalt erach⸗

tet es als notwendig , die Regiſter über den Einzug

der Invalidenverſicherungsbeiträge mindeſtens 20

Jahre lang zu verwahren . Dieſe Verwahrungsfriſt

gilt auch für die bei vielen Krankenkaſſen für die

Kranken - und Invalidenverſicherungsbeiträge ge⸗

führten gemeinſamen Einzugsregiſter .

Hinſichtlich der Rechnungsmaterialien derjeni⸗

gen Krankenkaſſen , welche mit dem 1. Januar 1914

aufgehört haben zu beſtehen , empfiehlt es ſich, eben⸗

falls nach der eingangs erwähnten Bekanntmachung

des Reichskanzlers zu verfahren . Dabei wäre aber

für die Verwahrung der Einzugsregiſter über In⸗

validenverſicherungsbeiträge die oben bezeichnete
Friſt gleichfalls einzuhalten .

Die früheren Gemeindekrankenverſicherungen
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waren Einrichtungen der Gemeinden ; ihre Rech

nungsmaterialien ſind deshalb bei den Gemeinde⸗

behörden zu verwahren . Sind dieſe Rechnungsma

terialien , insbeſondere ſolcher Gemeindekrankender

ſicherungen , die für mehrere Gemeinden errichtet

warcn , an beſtehende Krankenkaſſen abgegeben wor

den , ſo hätten die Letzteren nach dem im vorgehen

den Abſatz Geſagten zu verfahren .

Die Vorſtände der Orts - und Innungskranken⸗

kaſſen und erforderlichenfalls auch die Gemeindebe —

hörden ſind hiernach entſprechend anzuweiſen . Den

Kaſſenvorſtänden wäre dabei zu empfehlen , bei Ver

wertung ausgeſchiedener Rechnungsmaterialien nach

§ 37 Abſaͤtz 2 der Gemeinderegiſtraturorduung ( Ge

ſetzes - und Verordnungsblatt 1906 Seite 7) zu ver

fahren .

( Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom 20

April 1916 Nr . 16840 ) .

Kriegsteilnehmer und Angeſtelltenverſicherung .

Nach einer Verordnung des Bundesrats vom

26 . Mai , ſoll in Zukunft den Angehörigen der An

geſtelltenverſicherung , die im gegenwärtigen Kriege

durch Kriegs - , Sanitäts - odre ähnliche Dienſte dau

ernd berufsunfähig geworden ſind oder werden , auf

ihren Antrag die Hälfte der für ſie an die Reichs⸗

verſicherungsanſtalt fürAngeſtellte entrichteten Pflecht

beiträge erſtattet werden . Bei freiwilliger Verſiche

rung werden unter den gleichen Vorausſetzungen
drei Viertel der eingezahlten Beiträge erſtattet . Der

Anſpruch verfällt , wenn er nicht binnen Jahresfriſt
nach Eintritt der Berufsunfähigkeit geltend gemacht

wird ; dieſe Friſt beginnt jedoch nicht vor Schluß des

Kalenderjahres , in welchem der Krieg beendet wird .

Die Entſcheidungen der oberſten Militärbehörde da

rüber , ob eine Geſundheitsſtörung als Dienſtbeſchä

digung und die Dienſtbeſchädigung als durch den

Krieg herbeigeführt zu betrachten iſt , ſind für die In

ſtanzen der Angeſtelltenverſicherung bindend . Die

Verordnung hat von Beginn des Krieges ab rück⸗

wirkende Kraft .

Das Bedürfnis zu dieſer Verordnung hat ſich

herausgeſtellt , weil für den Angeſtellten nach Ein⸗

tritt der Berufsunfähigkeit freiwillige Beiträge nicht

mehr entrichtet werden dürfen . Da die Angehörigen

der Angeſtelltenverſicherung die Wartezeit ( ſoweit ſie

nicht durch Einzahlung der Prämienreſerve abge⸗

kürzt haben , was natürlich die Ausnahme iſt ) noch

nicht erfüllt haben können , verlieren ſie mit dem Ein⸗

tritt der Berufsunfähigkeit ihre Anſprüche auf die

Leiſtungen der Verſicherung . Lediglich im Falle ihres

Ablebens findet eine Rückerſtattung der Hälfte der

eingezahlten Beiträge an die Witwe oder die hin⸗

terlaſſenen Kinder ſtatt . Die neue Verordnung ſoll
die Rückerſtattung an die Verſicherungspflichtigen



ſelbſt ermöglichen , wenn dieſe einen entſprechenden

Antrag ſtellen . Die Rückerſtattung liegt im Inte⸗
reſſe der Verſicherten , wenn mit dauernder Berufs⸗

unfähigkeit zu rechnen iſt . Die Stellung des Antrags

empfiehlt ſich dagegen nicht , wenn der ſpätere Wie —

dereintritt der Berufstätigkeit und der Verſicherungs⸗

pflicht wahrſcheinlich iſt ; denn mit der Rückerſtat⸗

tung erliſcht natürlich die bisher erworbene Anwart⸗

ſchaft .

Angeſtelltenverſicherung . Ueber die Ausdeh⸗

nung und Grenzen der Angeſtelltenverſicherung liegt

ein bemerkenswerter Beſchluß des Oberſchiedsge —

richts vor . Der Rentenausſchuß und die Reichsver⸗

ſicherungsanſtalt wollten ſogar die Pförtner einer

Brauerei als verſicherungspflichtige Angeſtellte er —

klären . Auf die Beſchwerde der Brauerei erklärte

aber das Oberſchiedsgericht die Pförtner für nicht

verſicherungspflichtig . Die Pförtner haben , wie an —

derswo die Aufſicht über ſämtliche ein - und ausge⸗

hende Perſonen und Fuhrwerke . Ueber die Fuhr⸗

werke führen ſie ein Tagebuch mit Angabe der Zeit

der Aus - und Einfahrt , der Namen der Kutſcher ,

der Anzahl der Fäſſer Bier wie der auszufahren⸗

den Eisblöcke . Die Pförtner geben auch den Haus⸗

trunk an die Arbeiter aus . Wenn die Geſchäfts⸗

räume geſchloſſen ſind , müſſen ſie auch den Fern⸗

ſprecher bedienen und etwa eingehende Beſtellungen

aufſchreiben . Bei Nacht werden die Kontrolluhren

angeſtochen uſw . Das Oberſchiedsgericht erklärt mit

Recht , das Ueberwachen der ein - und ausgehenden

Perſonen als die eigentliche Aufgabe eines Pfört —

ners . Bei dem Wagenverkehr handelt es ſich um

einfache Feſtſtellungen . Dieſe Tätigkeit erfordert

kein übergroßes Maß von Aufmerkſamkeit und Um⸗

ſicht . Die Kutſcher unterſtehen nicht der perſön

lichen Aufſicht und Leitung der Pförtner . Auch die

Aufnahme von Beſtellungen iſt keine gehobene Tä⸗

tigteit , ſondern eine mechaniſche Uebermittlung eines

Auftrags , ein Botendienſt .

Kriegsverſchollonheit , Invaliden und Hinterbliebe⸗

nenverſicherung .
Bekanntlich hat die Hinterbliebenenverſicherung

für die Angehörigen der Krieger mehr Bedeutung

als die Krankenverſicherung . Dieſer Zweig der

reichsgeſetzlichen Verſicherungsfürſorge iſt am 1. Ja⸗

nuar 1912 in Kraft getreten und gelangt jetzt wäh⸗

rend des Krieges zu beſonderer Bedeutung , weil die

Kriegshinterbliebenen neben ihrer Militärrente auch

noch im gegebenen Falle die vollen Bezüge aus der

Hinterbliebenen - Verſicherung beanſpruchen können .

Wie bekannt beſteht dieſe Fürſorge in folgender

Weiſe :

ahiſt die Witwe nicht ſelbſt in der Invali⸗
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denverſicherung , ſo kommt für ſie dann , wenn ſie

invalide iſt , die ſogn . Witwenrente in Frage ,

alſo nicht ſofort , ſondern erſt wenn die Witwe

invalide d. h. mehr als zwei Drittel erwerbsunfähig

iſt ;
b) iſt die Witwe dagegen ſel bſt in der Invali⸗

denverſicherung bereits ſolangt verſichert , daß ſie

ſchon die Anwartſchaft hat , dann kommt für ſie im

Todesfall des verſicherten Mannes eine einmalige

Leiſtung , das ſogn . Witwengeld in Frage und

ſpäter , wenn ſie invalide iſt , die Invalidenrente aus

ihrer eigenen Beitragsleiſtung ;

c) für die unter 16 Jahren alten Kinder auf

alle Fälle : Die Waiſenrente und im Falle von b

außerdem bei Vollendung des 15 . Lebensjahres noch

dazu eine einmalige Leiſtung die ſogn . Waiſenaus⸗

ſtever .

Nun lautet § 1300 der Reichsverſicherungsord

nung :

„ Der Anſpruch auf das Witwengeld ( ſiehe oben

byverfällt , wenn er nicht innerhalb eines Jahres

nach dem Tode des Ehemannes geltend gemacht

wird . “ Außerdem heißt es hinſichtlich der Hinter⸗

bliebenenfürſorge im Satz 1 von § 1258 der Reichs⸗

verſicherungsordnung :

„ Länger als ein Jahr rückwärts , vom Eingang

des Antrags an gerechnet , wird keine Rente l (da⸗

zu gehört auch die Waiſenrente oben c) gezahlt , wenn

nicht der Berechtigte durch Verhältniſſe , die außer⸗

halb ſeines Willens liegen , verhindert worden iſt ,

den Antrag rechtzeitig zu ſtellen . “
Der Krieg bringt es nun mit ſich, daß das Ab⸗

leben des Verſicherten häufig zwar anzunehmen iſt ,

aber nicht feſtſteht . In der Hoffnung auf die Rück⸗

kehr unterläßt die Witwe in den meiſten Fällen ,

rechtzeitig innerhalb Jahresfriſt Antrag zu ſtel⸗

len , vielfach will man von der in § 1265 Reichs⸗

verſicherungsordnung vorgeſehenen u. durch Verord⸗

nung vom 18 . April 1916 ( eichsgeſetzblatt 1916

Seite 296 ) allgemein eingeführten Todeserklärungs

möglichkeit keinen Gebrauch machen . Es beſteht

nämlich hier die Möglichkeit im Wege des Aufge⸗

botsverfahyens eine Todeserklärung dann

zu erwirken , wenn während eines Jahres keine

Nachricht eingegangen iſt und die Umſtände den

Tod wahrſcheinlich machen .

Iſt alſo der Antrag verſäumt worden bezw . iſt

von der Todeserklärungsmöglichkeit kein Gebrauch

gemacht worden , ſo wäre die Witwe in ſtrenger An⸗

wendung obiger Grundſätze des Anſpruchs verluſtig

zu erllären . Das Ergebnis einer ſolchen Rechtsfolge

würde mit Recht in weiten Kreiſen als in hohem

Maße unbillig empfunden werden .

Aehnlich würde es ſich mit den Waiſenren⸗

ten ( oben c) verhalten , wenn der Antrag wegen



Ungewißheit über Leben oder Tod eines Kriegs —

vermißten hinäusgeſchoben wird , denn auch hier

ſoll ja grundſätzlich die Nachbezahlung einer ange —
fallenen Rente für eine über ein Jahr zurück⸗
liegende Zeit ausgeſchloſſen ſein .

Dieſe vom Geſetzgeber ſicherlich nicht gewollten
und bei Kriegsſterbefällen beſonders drückenden Un⸗

billigkeiten ſind nun durch einen am 11. Mai 1916

( Reichsgeſetzblatt 1916 Seite 371 ) gefaßten Bundes⸗

ratsbeſchluß beſeitigt worden . Dieſer Beſchluß ver⸗

legt zunächſt den entſcheidenden Zeitpunkt , von dem

ab die Friſt des § 1300 Reichs - Verſ . Ordg . laufen
u. bis zu dem Behinderung an der Antragſtellung im

Sinne von § 1253 RVO . angenommen werden ſoll ,
für die Regel auf den Schluß des Kalenderjahrs , das
dem Jahre , in dem der Krieg beendet wird , folgt .
Ausnahmsweiſe ſoll jedoch ein früherer Zeit —
punkt , in beiden Fällen , dann maßgebend ſein , wenn

entweder vorher der Tod in das Sterberegiſter ein⸗

getragen wird oder ein Urteil auf Todeserklärung
ergeht , hier entſcheidet im erſteren Fall der Tag des

des Sterbefall - Eintrags , im zweiten Fall der Tag
des Urteils . Dieſe neue Verordnung iſt zu begrüßen ,
iſt es doch ſchon vorgekommen , daß die alten

Beſtimmungen in der Tat zum Nachteil von Kriegs⸗
witwen angewendet worden ſind . M.

Iſt das Stillgeld bei Mehrgeburten mehrfach zu

bezahlen ?

Die Frage , ob das Stillgeld bei Mehrlingsge⸗
burten auch in mehrfacher Höhe zu zahlen iſt , war

bisher ſtrittig . Unterm 30 . November 1915 hat nun⸗

mehr das Reichsverſicherungsamt in grundſätzlicher

Entſcheidung dieſe Frage bejaht .

6 . Sonſtiges .
Karlsruhe . Das Badiſche Miniſterium des In —

nern hat den Erlaß des preuß . Landwirtſchaftsmi —
niſters , der die Förderung der Kaninchenzucht auf
das angelegenſte und mit allen Mitteln empfiehlt ,
der badiſchen Landwirtſchaftskammer übergeben mit

dem Erſuchen , auch in Baden gleiche Maßnahmen
in Angriff zu nehmen . Es wäre erfreulich , wenn

die Landwirtſchaftskammer dieſem Erſuchen möglichſt
raſch Folge leiſten und die nötigen Vorordnungen
treffen wollte , denn gerade jetzt iſt der Zeitpunkt

günſtig , um Zuchten anzulegen und auszubauen .
Größere Städte wie z . B. Mannheim , Karlsruhe ,
könnten ſowohl in Eigenbetrieben wie durch Er —

munterungsprämien für Züchter und Halter gute
Reſultate erzielen . In ländlichen Bezirken , wo ſich
die Futterfrage leichter regelt , iſt das Verfahren ,
alle Schulkinder direkt zur Kaninchenhaltung aufzu⸗
fordern —wie das mancherorts jetzt geſchehen iſt —
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ſicher nachahmenswert , denn durch die wachſende

Fleiſchknappheit wird das ſeinem Nährwert dem be

ſten Ochſenfleiſch naheſtehende Kaninchenfleiſch auf

jedem Tiſch willkommen ſein .

Adelsheim . Kürzlich waren 70 Jahre verfloſ⸗
ſen , daß in unſerem an Württemberg grenzenden

Amtsbezirk mit unſerem ſchwäbiſchen Nachbarland
nicht ganz unbedeutende Gebiete ausgetauſcht wor⸗

den ſind . Es handelte ſich um den ſogenannten Kon⸗

dominatort Widdern mit Schuſterhof , Seehaus und

Ziegelhütte , der wie gleichzeitig ein anderer Kon⸗

dominatort Edelfingen an den König von Württem⸗

berg abgetreten wurde . Dagegen wurden an den

Großherzog von Baden abgetreten : Korb , Dippach ,
Hagenbach und Unterkeſſach und das Schloßgut Hers⸗

berg . Kleinere abrundende Austauſchgebiete ſeien
übergangen . Der 1846 erſt zum Vollzug gekom⸗
mene Vertrag wurde allerdings bereits 3 Jahre
früher zu Stuttgart geſchloſſen und trägt Siegel und

Unterſchrift dreier kgl. württ . Räte ( Roſer , Schmidd⸗
lin und Sauter ) .

Von der Bergſtraße . Seit einigen Tagen wer
den ſeitens des Zwiſchenhandels Großeinkäufe von

Kirſchen auf den Obſtmärkten der Bergſtraße vorge —

nommen , ſodaß z. inheim und Lau

tenbach ganze Wagenladungen voll Körbe mit

Kirſchen abgefahren wurden . Zwiſchenhändler aus

Mannheim , Heidelberg , Darmſtadt und hauptſächlich

aus Frankfurt ſind bemüht , alles zu Markte gebrachte

Frühobſt aus erſter Quelle aufzukaufen . Dadurch

erhalten ſich im Kleinverkaufe die Preiſe der Kir⸗

ſchen auf 35 und 40 Pfg . pro Pfund , was angeſichts
der mittelguten Frühkirſchenernte ein viel zu hoher
Preis iſt . Der Weinheimer Gemeinderat

hat daher eine Aenderung der Wochenmarktordnung
dahingehend beſchloſſen , daß Händler erſt eine

halbe Stunde nach Beginn des Marktes

zum Einkaufe zugelaſſen werden . Es ſind im übri⸗

gen Maßnahmen ins Auge gefaßt , um der künſtlichen
Preistreiberei auf den Obſtmärkten der Bergſtraße

B. in We

ein für alle Mal ein Ende zu bereiten .

Bruchſal . Der Stadtrat hat beſchloſſen , abge⸗
ſehen von dem Frühkirſchenerträgnis die Verſteige⸗
rungen ſtädtiſchen Obſtes in dieſem Jahr ausfallen

zu laſſen , damit die Obſternte zu der von der Stadt —

gomeinde beabſichtigten Konſervierung des Obſtes
für den kommenden Winter zur Verfügung ſteht .

Freiburg . Das Schwurgericht begann ſeine

Verhandlungen für das zweite Vierteljahr mit der

Anklage gegen den 36⸗jährigen Leihhausverwalter
Wilhelm Wittemann wegen falſcher Buchführung
und Unterſchlagung . Der Angeklagte , welcher die
Stadt um 11422 Mark geſchädigt hat , legte ein um⸗

faſſendes Geſtändnis ab . Das Urteil lautete auf
ein Jahr , neun Monate Gefängnis . ñ — Ebenfalls



wegen Unterſchlagung ſtand der zweite Ratſchreiber

der Stadt Badenweiler , vor den Geſchworenen . Er

hatte 18000 Mark , die er als Kurtaxen vereinnahmte

für ſich behalten und verbraucht . Die Unterſchla⸗

gungen reichen bis in den Sommer 1907 zurück .

Der Angeklagte war geſtändig ; er wurde zu 2 /

Jahren Gefängnis verurteilt .

Freiburg . Dem Bürgerausſchuß iſt eine Vor —

lage
zugegangen , die ſich mit der Erbauung von

Eigenheimen im Dreiſamtale befaßt . Die Gemein

nützige Baugenoſſenſchaft Gartenvorſtadt Freiburg

i. Br . hat ſich bereit erklärk , auf Wunſch für die

weniger kapitalkräftigen Kriegsteilnehmer Häuſer

auf ihrem Gelände bei Haslach zu bauen . Für an

dere invalide , zuruhegeſetzte oder erholt ingsbedürf

tige Kriegsteilnehmer ſteht die ganze übrige Gemar

kung zur Verfügun g. Um nun in ſol Fällen ,

wenn ein dem Werte des Bauplatzes entſprechendes

Angebot vorliegt , raſch verhandeln und ohne eit
rung entſcheiden zu können , ſoll dem Stadt

htigung gege werden ohne nochma

lige Eiitholung der Genehmigung durch den Bür

gerausſchuß den Kauf zum Abſchluß bringen zu

können . Die Preiſe für Bauplätze in den genannten

genbetrieben dürfen ſich heute zwiſchen 16 und

20 Mark für den O meter bewegen Die

früher neben der Eintragung einer Sicherungshypo⸗

thek verlangte Stellung eines Bürgen ſoll in Zu⸗

kunft als überflüſſig und erſchwerend in Wegfall

kommen .

In Bodenſee . Die württembergiſchen Ober⸗

wenden ſich an die Lehrer , damit dieſe

hulkinder auf das Sammeln von wildwach —
örden*0

Arzneipflanzen , die in der Friedenszeit zu

nem großen Teil aus dem Ausland eingeführt

wurden und deren Fehlen ſich bei der langen Dauer

des Krieges fühlbar macht , aufmerkſam machen

ſolle !

Familienunterſtützungen im Amtsbezirk Konſtanz .

( Einwohner 68 134 )

Wohl den wichtigſten Teil der Kriegsfürſorge

bildet die durch Reichsgeſetz geregelte Unterſtützung

n Familien der in den Heeresdienſt eingetretenen

Mannſchaften . Entſprechend der

Fürſorgegebietes ſind auch die Aufwendungen ſehr

Bedeutung dieſes

erheblich , die vom Reich , den Gemeinden und

Städten für gedachte Zwecke gemacht werden , ob —

gleich Unterſtützung nur geleiſtet werden ſoll , wenn

Bedürftigkeit vorliegt . Allerdings hat ſich bei der

langen Dauer des Krieges und der Teuerung aller

Lebensmittel ſowohl der Maßſtab für die Beurtei —

ung der Bedürftigkeit , als für die Feſtſetzung der

zur Fernhaltung der Not von den Kriegerfamilien

nötigen Unterſtützungsbeträge im Laufe der Zeit
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Recht

werden

wird

Liefe

ag ge

Handelt es ſich

denen

mit

erachtet
geändert , ſodaß zahlreiche früher

lehnte Geſuche jetzt für begründet

mußten . Begründeten Anträgen

ſeitens der Bezirksräte ( als Vertreter

rungsverbände größtes Wohlwollen an den T

legt , und dies mit vollem Recht .

hier um eine vaterländiſche Pflicht , die

wenigſtens einſtweilen erfüllt wird

höchſte Maß an Sorgen und Beſchwer

Abgeé

gegenüber
der

doch

gegenüber
die wohl das

niſſen , welche ein Weltkrieg wie der jetzige ddem Ein⸗

zelnen bringen kann , zu überwinden haben , das

ſind unſere tapferen Krieger und ihre Familien

Um ſich von den geſamten Aufwendungen ein rich⸗

tiges Bild machen zu können , darf man nur die

Zahlen für einen einzelnen Amtsbezirk ( Lieferungs⸗

verband ) ſich etwas näher anſehen . So wurden

beiſpielsweiſe im Amtsbezirk Konſtanz an Familien⸗

Unterſtützungen ſeit Beginn des Krieges bis 1.

Juni 1916 bei etwa 7100 Unterſtützungsgeſuchen

vom Lieferungsverband ( Beezirksrat ) angewieſen

3007000 J/ , wovon Reich 2090000 erſetzt ,

während der Reſt mit 917000 / von den Amts⸗

gemeinden ( Lieferungsverband ) nach Maßgabe des

Kreisſteuerwerts getragen wird . Für den Mona

Mai allein bezifferte ſich die Summe der angewie⸗

ſenen Unterſtützungen auf 213000 Wl. Nicht inbe⸗

griffen ſind obiger Summe die aus Gemeinde⸗

und ſtädtiſchen Mitteln noch beſonders gewährten

die ſich beiſpielsweiſe in der Stadt Kon⸗

Mai 1916 auf 31000 %/ä belaufen haben .

das

Zuſchüſſe ,

ſtanz im

Die Kapitalanlagen der Stiftungen in deutſcher

Reichsanleihe betr .

Kapitalanlagen der Stiſtungen in deutſchen

leihen ſind ohne weitere Bedingungen

zugelaſſen worden .

Wenn gleich für Stiftungen in der

Zeichnung auf Schuldbucheinträge ſich
ſo blieb doch den Stiftungsbehörden

Zeichnungen auf Schuldverſchreibungen ( freie

Stücke ) zu birken . Es deshalb nachträglich

nicht verlangt werden , daß die Schuldverſchreibun⸗

gen in Schuldbucheinträge umgewandelt werden , ob⸗

wohl beim Beſtehen eines Reichsſchuldbuchs die Um⸗

ſchreibung der erſten auf die Stiftung C61 “ St . R.

A. ) nicht möglich iſt .

Für die gebotene Ueberwachung des Fortbe⸗

ſtehens dieſer Kapitalanlagen durch die Staatsauf⸗

ſichtsbehörden kommt in Betracht :

1. Nach § 4 Abſatz 4 des Reichsſchuldbuchge⸗
ſetzes ( Reichsgeſetzblatt 1910 Seite 480 ) erteilt die

Reichsſchuldenverwaltungden Aufſichtsbehörden Aus⸗

kunft über den Inhalt des Reichsſchuldbuches . Wenn

die Anfrage unter Bezugnahme auf die Konto - Num⸗

mer ſo gefaßt wird , die Reichsſchuldenverwal⸗

yskriegsan

Regel die

empfohlen
überlaſſen ,

S

hätte ,

cuch
bew ſoll
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ung nur mit ja oder nein zu antworten hat , wird

die Geſchäftsbelaſtung keine erhebliche ſein .

2. Nach §S 14 B Abſatz 2 der amtlichen Nach⸗

richten über das Reichsſchuldbuch haben Vertreter

von Stiftungen ihre Berechtigung zur Stellung von

Anträgen in Bezug auf beſtohende Konten durch ein

Zeugnis der zuſtändigen ( Aufſichts - ) Behörde neuern

Datums darzutun .

Dies dürfte auch eine Ausübung des Ueber⸗

wachungsrechts ſichern .

3. Den Nachweis , daß die Zinſen von Schuld —

buchforderungen nach wie vor auf den in der Be —

nachrichtigung über den Eintrag der Forderung an —

gegebenen Zahlungsweg entrichtet werden , wird der

Stiftungsrechner ohne weiteres durch Vorlage des

neueſten Abſchnittes des Poſtüberweiſungs - oder

Barſchecks oder der Nachricht einer Bank über die

erfolgte Gutſchrift der überwieſenen Zinſen führen

können .

l. Der Aufſichtsbehörde ſteht es frei , jederzeit

der Stiftungsbehörde die Erhebung einer Abſchrift

der Benachrichtigung über den Schuldbucheintrag

aufzugeben . Solche Abſchriften werden unentgeltlich
rteilt ( § 17 Abſatz 3 der amtlichen Nachrichten

über das Reichsſchuldbuch . )

Nach dieſen Andeutungen iſt hinſichtlich der

sſtiftungen gegebenenfalls zu verfahren . EErlaß

Gr . Verwaltungshoßs vom 29 . Mai 1916 . Nr .

3405 ) .

Schule und Kriegsanleihe . Es ſind Zweifel

wüber geäußert worden , wie die von den badi⸗

ſchen Schulen für die 4. Kriegsanleihe gezeichneten

Beiträge verwaltet und werden . In
htsminiſterium

vorgeſehen , daß die Sammelzeichnungen der Schu⸗

ark beſchrän⸗

Ser ' Be ziehung hat

len , die ſich auf Beträge unter 100 M

ken ſollten mit einem Verzeichnis der Einzahler

und ihrer Beiträge an die Sparkaſſen abzuliefern ,

den Einzahlern in einem Sammelſpar⸗

ch gutzuſchreiben und zur Zeichnung von Kriegs

anleihe zu verwenden ſeien . Nach einer angemeſſe

nen Sperrfriſt von 2 —3 Jahren ſollten den Ein⸗

zahlern ihre Beiträge ſamt den inzwiſchen ange⸗

laufenen , zu 5 Prozent berechneten Zinſen wunſch —

gemäß entweder ausbezahlt oder als gewöhnliche
Sparguthaben auf Sonderſparbücher überſchrieben

werden . Die Schulen ſelbſt haben ſonach mit der

Verwaltung und Rückzahlung der gezeichneten Be⸗

träge nichts zu tun .

Zur Eierverſorgung . Nach der amtlichen Sta⸗
tiſtik kommen in Baden auf den Kopf 1 / Eier (nicht
3¼ ) in der Woche . Dieſe Zahl wurde bei der Rati⸗

onierung der Eier auf 3 Stück erhöht , in der Vor⸗
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ausſetzung , daß nicht jeder die Zahl von Eiern ver⸗

zehrt , die ihm nach der Statiſtit zuſtehen .

Kriegsbeſoldung . Zur Anrechnung der Kriegs⸗

beſoldung auf das Zivildienſteinkommen der Beam⸗

ten ſind weitere Grundſätze aufgeſtellt worden .

Wenn penſionierte oder auf Wartegeld ſtehende Zi

vilbbeamte bei einer Mobilmachung in den Kriegs⸗

dienſt treten , ſo werden ſie bei der Berechnung ihrer

Penſion oder des Wartegeldes nach denſelben

Grundſätzen behandelt , wie die Reichs - , Staats⸗

und Kommunalbeamten bezüglich ihres Dienſtein⸗

kommens . Für die Anrechnung der Kriegsbeſol

dung auf die Zivilpenſionen oder das Wartegeld

iſt dann eine beſtimmte Friſt nicht vorgeſehen .

Die Anrechnung beginnt und endigt deshalb mit der

Zahlung der Kriegsbeſoldung . Anders als nach

dem Zivilpenſionsgeſetz iſt bei der Feſtſetzung der

Penſion in allen Fällen dey vor der Penſionie⸗

rung wirklich gezahlte Wohnungsgeldzuſchuß anzu⸗

rechnen . War einem Beamten eine Dienſtwohnung

überwieſen , ſo wird der Wohnungsgeldzuſchuß ange⸗

rechnet , den er bezogen haben würde , wenn ihm

keine Dienſtwohnung überwieſen geweſen wäre . Eine0

Ausnahme machen die Beamten , die vom 1. April

1908 bis 1910 in Ruheſtand getreten ſind . Bei die

ſen wird nicht der wirklich bezogene , ſondern der der

Penſionsfeſtſetzung zugrundegelegte höhere Woh

nungsgeldzuſchuß angerechnet . Das iſt der Betrag ,

der zu zahlen geweſen wäre , wenn der Beamte

erſt nach dem 1. April 1910 in den Ruheſtand ver⸗

ſetzt worden wäre .

Familienunterſtützungen betr .

Bei den Vorhandlungen im Reichstag iſt von

verſchiedenen Seiten darüber Beſchwerde geführt ,

daß die aufgrund des Geſetzes vom 26 . Februar 1888

4. Auguſt 1914 ( Reichsgeſetzblatt S . 59/332 ) ge⸗

währten Familenunterſtützungen für rückſtändige
Steuern mit Beſchlag belegt ſeien .

Ein ſolches Vorgehen kann nicht für zuläſſig er⸗

achtet werden . Der den Angehörigen in den Dienſt

eingetretener Mannſchaften zuſtehende Unter⸗

ſtützungsanſpruch iſt als der Pfändung nicht unter⸗

worfen anzuſehen . Nach dem Zwecke des Geſetzes

ſtellen ſich die Unterſtützungen als Beiträge zum Un

terhalt dar . Dem entſpricht es , ſie hinſichtlich der

Unpfändbarkeit den auf geſetzlicher Vorſchrift be —

ruhenden Unterhaltsforderungen ( § 850 Nr . 2 der

Zivilprozeßordnung ) gleich zuſtellen . Aus der Un⸗

pfändbarkeit des Unterſtützungsanſpruchs ergibt ſich

ohne weiteres , daß er der Aufrechnung nicht unter⸗

liegt und nicht abgetreten werden kann ( §8 394 , 400

des Bürgerlichen Geſetzbuchs ) . ( Reichsamt des In⸗

nern vom 20 . Mai 1916 . Nr . 7331 ) .



Die Unterſtützung von Familien in den Dienſt ein⸗

getretener Mannſchaften betreffend .
Aus Anlaß eines beſonderen Falles hat der

Königlich Preußiſche Herr Miniſter des Innern im

Einverſtändnis mit den Herren Staatsſekretär des

Reichsſchatzamts und mir dahin entſchieden , daß die

Familienunterſtützungen den bedürftigen Angehöri —

gen der Reichsdeutſchen , die an der Rückkehr aus

dem Ausland infolge feindlicher Maßnahmen ver

hindert ſind , auch dann bis zum Friedensſchluſſe wei —

ter zu zahlen ſind , wenn die Ernährer im Auslande

verſtorben ſind . ( Reichsamt des Innern vom 28 .

Mai 1916 ) .

Aufwandsentſchädigung für ſoldatenreiche Familien .

Ueber die Aufwandsentſchädigung an ſoldaten —

reiche Familien herrſcht noch viel Unklarheit , ſodaß

ein paar Worte hierüber wohl am Platze ſind . Ha —
ben Söhne einer Familie die geſetzl . 2- oder 3 jäh⸗

rige Dienſtzeit , ſoweit ſolche als Pflicht beſtand , ab—⸗

gedient , ſo kann für die weitere Pflichtdienſtzeit die

Entſchädigung verlangt werden . Ein Beiſpiel ſoll
das klar machen : Drei Söhne einer Familie haben

bei der Infanterie jeweils ihre 2 Jahre gedient , zu —

ſammen alſo eine Dienſtzeit von 6 Jahren hinter

ſich . Sofern die Familie nun den 4. Sohn zum Mi

litär abgeben muß , ſo erhält ſie auf Verlangen die

Aufwandsentſchädigung . Dienten nun in einer an⸗

deren Familie zwei Söhne je drei Jahre bei der

Kavallerie ( oder Artillerie , ſofern auch dieſe drei —

jährige Dienſtzeit hat ) , ſo würde die Familie ( wenn
Vater oder Mutter geſtorben , der überlebende Teil )

ſchon beim Dienſteintritt des 3. Sohnes die Ent⸗

ſchädigung verlangen können . Stiefeltern , auch

Großeltern , ( wenn Eltern und Stiefeltern nicht vor —

handen ſind ) erhalten die Entſchädigung , wenn ſie
vor dem Dienſteintritt des Soldaten von dieſem dau —

ernd unterſtützt worden ſind . Die Dienſtzeiten der

Reſerviſten und Erſatzreſerviſten , der Landwehr und

Landſturmleute und die Kriegsfreiwilligen außer
des militärpflichtigen Alters , zählen bei der Auf —

wandsentſchädigung nicht mit , denn nur die Zeiten
der Ableiſtung der gewöhnlichen aktiven Militär⸗

dienſtpflicht dürfen geſetzlich angerechnet werden

Für das 7. und jedes weitere Pflichtdienſtjahr be⸗

trägt die Entſchädigung 240 Mark . Ein angefan⸗
gener Monat wird voll berechnet und mit 20 Mark

entſchädigt . Die Anmeldung des Anſpruches hat
innerhalb 4 Wochen nach Eintritt des Sohnes , deſ —
ſen Dienſtleiſtung den Anſpruch begründet , bei der

Gemeindebehörde des Wohn - und Aufenthaltsortes
des Berechtigten zu geſchehen . Sofern ein Antrag
nicht ordnungsgemäß erledigt wird , wende man ſich
beſchwerdeführend an das Großherzogl . Bezirksamt .

90

Kriegsopfer der Daheimgebliebenen .

In der letzten Zeit iſt viel über die Schwierig⸗
keiten unſerer Lebensmittelverſorgung geredet und

geſchrieben worden . Man hat — teils berechtigte ,

ſicherlich aber auch oft übertriebene — Kritik an den

Maßnahmen der Behörden geübt und man hat mit

vollem Recht manch hartes Wort gegen Wucherer u.

„ Hamſter “ geſagt . Aber es will uns ſcheinen , als

habe man bei dieſen Erörterungen häufig eines ver —

geſſen und zwar die Hauptſache , daß nämlich die

letzte Urſache aller Schwierigkeiten nicht in den un⸗

genügenden Maßnahmen der Regierung , nicht in

den Treiben der Wucherer und „ Hamſter “ , ſondern

in der Art und Weiſe der Kriegsführung unſerer Ge⸗

ner , vor allem Englands zu ſuchen iſt . Von dem

Augenblick an , da England erkannte , daß uns mili —

täriſch nicht bei zu kommen ſei , hat es ſyſtematiſch
auf unſere wirtſchaftliche Lahmlegung und auf die

Aushungerung unſerer Bevölterung hingearbeitet .

Daß England dieſes Ziel nicht erreichen wird , darf

uns tröſtliche Gewißheit ſein . Andererſeits aber
darf nicht vergeſſen werden , daß es durch ſeine Blok —

kade eine Knappheit der Lebensmittel und eine da

durch bedingte Preisſteigerung hervorgerufen hat .
Indem wir daran denken , werden uns die Schwie

rigkeiten und Entbehrungen in unſerer Lebenshal⸗

tung zu Kriegsopfern der Daheimgebliebenen . Und

die laßt uns ſtolz und freudig auf uns nehmen .

Was uns die Feinde damit antuen , bekommen ſie

draußen von unſeren prächtigen Truppen mit Zins
und Zinſeszins wieder heimbezahlt , und was bedeu⸗

ten unſere Opfer im Vergleich zu dem was draußen
an der Front geleiſtet und erduldet wird . Der müßte

ein ſchlechter Deutſcher ſein , der ſich angeſichts der

gewaltigen Taten , die auf allen Fronten auf dem

„ Meer und in der Luft vollbracht werden , ſich nicht

willig mit der Einſchränkung in unſerer Lebenshal —

tung abfände , zu der uns die tückiſche Kriegsführung
Englands zwingt . Wir dürfen nicht wünſchen , daß

alles in der Heimat ſo glatt geht wie im Frieden ;

denn auch wir in der Heimat wollen Kriegsdienſte
leiſten und Kriegsopfer bringen im Bewußtſein da⸗

durch unſeren Endſieg vorbereiten zu helfen , denn

je ruhiger , entſchloſſener und opferfreudiger die

Stimmung in der Heimat , um ſo größer die Ent⸗

täuſchung unſerer Gegner , um ſo eher werden ſie

dann auch die Ausſichtsloſigkeit ihrer Bemühungen
einſehen .

Darum : Kritik wo ſie am Platze iſt , aber die

Hauptſache nicht vergeſſen , daß es auch in der Hei —
mat gilt , Opfer zu bringen . Tragen wir das Unver⸗

meidliche mit Würde und helfen dadurch mitarbeiten

an der Erringung des Sieges .

Einziehung von Forderungen in Feindesland .
Bei der Reichsentſchädigungskommiſſion häuften ſich



in letzter Zeit außerordentlich die Forderungsanmel —

dungen und Anfragen deutſcher Firmen , die als

Auslandsgläubiger anläßlich des von der Kommiſſion

durchgeführten Enſchädigungsverfahrens die Mit⸗

berückſichtigung ihrer im feindlichen Auslande vor⸗

handenen Außenſtände erhoffen . Hierbei gehen dieſe
Firmen vielfach von irrtümlichen Vorausſetzungen

aus , ſo daß Anlaß gegeben iſt , auf folgendes hinzu⸗

weiſen : Forderungsanmeldungen können in der Re⸗

gel nur berückſichtigt werden , wenn ſie ſich gegen ei⸗

nen Privatſchuldner richten , deſſen Eigentum ( ins⸗

beſondere Maſſengut ) im beſetzten feindlichen Aus⸗

land vom Deutſchen Reiche tatſächlich oder vermut —

lich beſchlagnahmt worden iſt . Forderungen gegen

Behörden u. Verwaltungsſtellen feindlicher Staaten

können von der Kommiſſion mangels Zuſtändigkeit
nicht berückſichtigt werden . Die anmeldenden per⸗

ſönlichen Gläubiger gelten als Beteiligte des etwai⸗

gen Entſchädigungsverfahrens haben jedoch ein ſelb —

ſtändiges auf Einleitung des Verfahrens gerichtetes

Antragsrecht in der Regel nicht . Es iſt daher er⸗

forderlich , daß der Schuldner den Entſchädigungsan⸗

trag bei der Kommiſſion ſtellt und nötigenfalls vom

Gläubiger zur Antragſtellung veranlaßt wird . Nur

Forderungen , die auf einen Geldbetrag gerichtet

ſind , werden berückſichtigt , Forderungen unter 100

Mark nur bei Nachweis eines beſonderen Intereſſes .
Die Forderungen ſind nach vorgeſchriebenem Vor —

druck einzeln anzumelden . Sammelmeldungen wer⸗

unbearbeitet zurückgegeben . Forderungsan⸗

meldungen gegen Schuldner , bei denen das Vorlie —

gen einer Beſchlagnahme unwahrſcheinlich iſt ( Ju —

weliere , Rechtsanwälte , Glaſer , Gärtner uſw . ) ſind

möglichſt zu unterlaſſen . Von der ganz oder teilweiſe

erfolgten Erledigung einer angemeldeten Forderung
iſt der Kommiſſion unverzüglich vom Gläubiger Mit⸗

teilung zu machen . Sammelanfragen , d. h. in einem

Schriftſtück vereinigte Fragen nach dem Stande ver⸗

ſchiedener Anmeldungen werden von der Kommiſſion

grundſätzlich nicht erledigt . Die Reichsentſchädi⸗

gungskommiſſion übt ihren Gläubigerſchutz bisher

gebührenfrei . Ihre Mitteilungen in Sachen von

Forderungsanmeldungen erfolgen als portopflichtige

Dienſtſache .

den

Beteiligung feindlicher Ausländer an deutſchen

Unternehmen .

In nicht unerheblichem Umfange ſind Ange⸗

hörige der feindlichen Staaten , insbeſondere Eng⸗

lands und Frankreichs , an inländiſchen Unterneh⸗

mungen beteiligt . Bei der Erregung , die infolge

der ſkrupelloſen Maßahmen dieſer Staaten gegen

dort angeſeſſene Deutſche bei uns platzgegriffen hat ,

kann die Beteiligung des Ausländers an einem deut⸗

ſchen Unternehmen leicht dazu führen , daß eine ge —
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wurde vom Oberlandesgericht Dresden bejaht .

deihliche Fortführung des Unternehmens ausge⸗

ſchloſſen iſt . Es entſteht deshalb die Frage , ob dies

einen wichtigen Grund zur Auflöſung der Geſell —

ſchaft bildet und alſo in einem ſolchen Falle der

Deutſche die Auflöſung der mit dem Ausländer ein

gegangenen Geſellſchaft verlangen kann . Die Frage
Der

Kläger und ein engliſcher Ingenieur M. waren die

Teilhaber einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung
ie vor allem Gemeinden zu ihren Kunden hatten .
luf die Klage des Deutſchen erklärte das Landge⸗

richt die beklagte Geſellſchaft für aufgelöſt und das

Oberlandesgericht beſtätigte dies mit folgender Be⸗

gründung :

b2

d

2

Die Angehörigen des M. zu einem feindlichen

Staate , insbeſondere zu England , muß auf die Ver —

hältniſſe der verklagten Geſellſchaft höchſt nachtei⸗

lig wirken und deren ferneres Gedeihen aufs äußer⸗
ſte gefährden . Sollte doch der nun ſchon über fünf

Vierteljahre andauernde Krieg für England vor al⸗

lem ein Handelskrieg ſein und das Mittel bilden ,

um die geſchäftliche Konkurrenz Deutſchlands im

Welthandel niederzuringen und den deutſchen Kauf⸗

mann vom Welthandel auszuſchließen . Für längere

Zeiten kann deshalb nicht daran gedacht werden ,

daß Geſellſchaften , denen Engländer als Teilhaber

angehören , in Deutſchland wo die engliſchen Kriegs —
geſichtspunkte allgemein bekannt ſind , gute Geſchäfte

machen . Dies iſt trotz aller Nachſicht und Langmut
des deutſchen Volkes nicht zu erwarten . Keines —

falls können ſich die Gemeinde - und ſonſtigen Ver —

waltungsbehörden , die die hauptſächlichen Kunden

der verklagten Geſellſchaft ſind , über die in allen

Kreiſen herrſchende Stimmung hinwegſetzen . Es

iſt daher nicht zufällig , wenn die Gemeindeverwal⸗

tungen von Dr . und Bl . ſich bereis in dieſem Sinne

geäußert haben und der verklagten Geſellſchaft ſo

lange - als ihr ein Engländer angehört , weitere Auf —

träge nicht erteilen wollen .

Daß die Angehörigkeit des M. zu einem feind⸗
lichen Staate ihm an ſich nicht zum Verſchulden an⸗

gerechnet werden kann , iſt einflußlos ; ſie bleibt

trotzdem ein wichtiger Grund im Sinne des Geſetzes

zur Auflöſung der Geſellſchaft . Keinesfalls liegt in

ſoweit ein Verſchulden des Klägers vor . Im Ge

genteil könnte in Frage kommen , ob nicht M. das

Gedeihen der Geſellſchaft dadurch erheblich gefährdet
hat , daß er ſich nicht auf die Fürſorge für durch den

Kriegsausbruch in Bedrängnis geratene Englände
rinnen , die ihm in Deutſchland niemand zum Vor⸗

wurf machen wird , beſchränkte , ſondern ſich nach

dem Kriegsausbruch offen auf die Seite Englands
ſtellte und damit bei vielen Deutſchen Aergernis

erregte .
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Zwangsverſteigerungen und Deutſcher Städtetag .

Auch der Vorſtand des Deutſchen Städtetages

hat auf Grund einer Beſchlußfaſſung in ſeinem Re —

alkreditausſchuß in einer Eingabe an die Reichs

regierung darauf hingewieſen , daß das Recht der er

ſten Hypothekare , Zwangsverſteigerung von

Grundſtücken zu betreiben und die dadurch eintre

tende Fälligkeit der erſten Hypothet ( Aufnahme ins

geringſte Gebot ) unter den Verhältniſſen der

Kriegszeit die Nachhypothekare in die tatſächliche Un⸗

möglichkeit verſetzen kann , das Grundſtück zu erwer —

ben . Die Folge davon iſt eine völlig ungerechtfer

tigte Bereicherung des erſten Hypothekars , der für

den Betrag ſeiner Hypothek das Grundſtück erwirbt .

Der Deutſche Städtetag bittet im Anſchluß an die

Beſchlußfaſſung im Wohnungsausſchuß des Reichs —

tages und an ſonſtige Crörterungen der Frage , durch

eine geſetzliche Masregelung Abhilfe zu ſchaffen .

Dabei weiſt er darauf hin , daß den von den Städten

eingerichteten Hypothekeneinigungsämtern eine mög —

lichſt maßgebende Beteiligung bei der Entſcheidung

der Einzelfälle beigelegt werden muß , da dieſe Hypo —

thekeneinigungsämter nach ihrer Zuſammenſetzung

am eheſten imſtande ſind , den Beſonderheiten jedes

Einzelfalls gerecht zu werden .

die

Verſicherung der Ernteurlauber . Die Heeres⸗

verwaltung verlangt von den Landwirten , denen

ſie Mannſchaften als Ernteurlauber zur Verfügung
ſtellt , eine ſchriftliche Erklärung , wonach der Arbeit —

geber verpflichtet iſt , für etwaige Beſchädigungen
Entſchädigung zu leiſten . Es ſind Zweifel aufge⸗
treten , ob dieſe Mannſchaften durch die landw . Un⸗

fallverſicherung verſichert ſind , oder ob eine beſondere

Verſicherung notwendig iſt . Auf Grund von einge⸗
zogener Erkundigung weiſt die Landwirtſchaftskam⸗
mer darauf hin , daß die Ernteurlauber ohne weiteres

in die landwirtſchaftliche Unfallverſicherung einge —
ſchloſſen ſind . Dagegen ſind die Arbeitgeber ver⸗

pflichtet , dieſe Mannſchaften bei den zuſtändigen
Krankenkaſſen zur Verſicherung anzumelden . Er⸗

folgt die Anmeldung zur Krantenverſicherung recht⸗
zeitig , ſo hat der Arbeitgeber bei Krankheits - oder

Unglücksfällen nicht zu befürchten , daß er entſchädi

gungspflichtig gemacht wird .

Eigenwirtſchaft oder Unternehmerbetrieb in der

Gemeindeverwaltung ?

In ſteigendem Maße ſind namentlich die größe —
ren Gemeindeverbände dazu übergegangen , große
und wichtige Bedürfniſſe der Bevölkerung zu mo⸗

nopoliſieren , mochten dafür geſundheitliche , finanz⸗

politiſche oder ſoziale Geſichtspunkte den Ausſchlag
gegeben haben . Entgegen der Auffaſſung mancher

Kreiſe , daß der Eigenbetrieb der Gemeinden mög —
lichſt eingeſchränkt werden müſſe , vertritt in Nr . 15

der Wochenſchrift „ Der Staatsbedarf “ , der frühere
dresdener Oberbürgermeiſter Dr . - Ing . Beutler die

Anſicht , daß dieſer Eigenbetrieb überall da eine

Berechtigung habe , wo es ſich um einen mittelbaren

oder unmittelbaren Zwang aller Einwohner zur Be⸗

nutzung dieſer Betriebe , alſo gewiſſermaßen um ein

natürliches Monopol der Gemeinden handele . Er

weiſt darauf hin , daß die Waſſerverſorgung nahezu

überall Gemeindebetrieb auf gemeinnütziger Grund⸗

lage , d. h. ohne unmittelbaren Gewinn für den Ge⸗

meindehaushalt , geworden ſei . Bei der Verſorgung

mit Gas und Elettrizität , die den Gemeinden in

der Regel recht beträchtliche Einnahmequellen er —

ſchließen , ſei der Monopolcharakter gleichfalls nicht

in Zweikel geſtellt . Hier empfehle ſich ſchon deshalb

der ſtädtiſche Betrieb der Werke , um ſie unter ſtändi —

ger öffentlicher Beaufſichtigung durch die Gemeinde

vertretung zu halten , um die Preiſe für Licht und

Kraft nach ſozialen Geſichtspunkten geſtalten und da —

mit einen bedeutſamen Einfluß auf die Entwicklung

von Gewerbe und Induſtrie in der Gemeinde aus

zu können .

Den Vorwurf , daß die Eigenbetriebe der Ge

meinden teurer wirtſchaften als Privatbetriebe , ent —

kräftet Dr . Beutler mit dem Hinweis darauf , daß

ſich die Kapitalbeſchaffung für die Gemeinden bil —

liger ſtelle als für Privatunternehmer , dazu die Ge —

hälter und Löhne der ſtädtiſchen Angeſtellten und .

Arbeiter keineswegs höher bemeſſen würden als die

der Privatbeamten und Arbeiter . Ueberdies werde

das Privatgewerbe bei derartigen Gemeindebetrie

ben durchaus nicht ausgeſchloſſen , vielmehr mit Recht

die bauliche und maſchinelle Herſtellung ſowie die

Unterhaltung der Betriebe Unternehmern überlaf

ſen . Dieſen müßten auch in Zukunft Hoch - und

Maſchinenbauten übertragen und der Wettbewerb

privater Architekten und Ingenieure bei dem Ent

wurf von großen ſtädtiſchen Bauten zugelaſſen wer

den , weil es für die Städte unmöglich ſei , für die

verſchiedenartigſten Aufgaben , die zu erfüllen ſind ,

geeignete Kräfte als Beamte anzuſtellen . Somit

ſind dem Eigenbetriebe der Gemeinden gewiſſe

Grenzen gezogen , die ſchließlich auch bedingt ſind

durch die Rückſichten auf die Geſamtheit der Steuer —

zahler .

üben

Poſtſcheckverkehr .

Es iſt wenig verſtändlich , daß viele Leute , die

einen namhaften Geldverkehr haben , gleichwohl noch

kein Poſtſcheckkonto beſitzen . Eine Erklärung hier —

für läßt ſich vielleicht darin finden , daß dieſe Leute

die Vorteile des Poſtſcheckverkehrs nicht genügend
kennen . Allein ſchon die erhebliche Erſparnis an

Poſtgebühren müßte für jeden , der auf ſeinen Vor —

teil bedacht iſt ein Grund ſein , ſich ein Poſtſcheckkonto
eröffnen zu laſſen . Wenn ich z. B. 700 Mark mit

Poſtanweiſung wegſchicke , ſo muß ich dafür 60 Pf .



Poſtanweiſungsgebühren entrick Im Poſtſcheck⸗

vertehr brauche ich , wenn der Empfänger ein Konto

hat , nur 3 Pf . , wenn er keines hat , 12 Pfg . zu zah⸗

Ich ſpare alſo bei einer einzigen Zahlung , je

em 57 Pfg . oder 48 Pfg . Gebühren . Wenn

ich jeden Monat durchſchnittlich 3 Beträge zwiſchen
10 und 100 Mk. mit Poſtanweiſung abſchicke , ſo

nuß ich jährlich 7 Mk . 20 Pfg . an Gebühren aus⸗

geben , we un ich Zahlungen im Poſtüberwei⸗

fungsverkehr ausgleiche , ſo brauche ich nur 1 Mark

Pfg . zu zahlen . ſchon bei einem ganz ge⸗8 Alſo

ringen Verkehr mache ich namhafte Erſparniſſe ; viel

wmößer iſt natürlich der Nutzen für den , der einen

lebhaften Zahlungsverkehr unterhält . Aber nicht
nur den Vorteil der Gebührenerſparnis , ſondern
vor allem den der Sicherheit und der Bequemlich⸗
keit hat das Poſtſcheckverfahren . Ich brauche zu

uſe kein Geld aufzubewahren ; kann mir alſo
zu Hauſe auch kein Geld geſtohlen werden . Ich
brauche nicht zur Poſt zu gehen und verliere ſomit

ne Zeit . Ich brauche kein Geld Empfang zu

nehmen und kann mich beim Nachzählen daher nicht

Ich brauche kein Beſtellgeld zu 5105 Meine

ganze Arbeit beſteht darin , daß ich ein Ueberwei⸗

ſungs⸗ oder Scheckformular ausfülle und es dem

Poſtſcheckamt ſchicke . Alles andere erledigt ſich für
mich von ſelbſt . Es ſind ſicherlich noch viele Fir⸗

ten , Geſchäftsleute , Gewerbetreibende und ſonſtige
Perſonen vorhanden , die zum Zwecke der Ein⸗

ſchränkung des Bargeldverkehrs ſich ein Poſtſcheck⸗
konto eröffnen könnten .

Zur Verbilligung und Verbreitung der Elektrizität .

( Von W. B. in St . ) .
Nachdem am 18 . Juni v. Is . in der Budgetkom⸗

iſſion des preußiſchen Abgeordnetenhauſes der An⸗

ag geſtellt worden war , bei dem Wiederaufbau

ſtpreußens die wirtſchaftliche Hebung der Provinz
insbeſondere durch innere Koloniſation und Elektri —

ſierung des Landes planmäßig zu fördern , ſoll nun⸗

nehr ſchon in der nächſten Zeit mit der Stromver —

gu einer Anzahl von oſtpreußiſchen Gemein⸗

b derden . Da es der Elektrotechnik

te iſt, von einer großen Zentrale aus die

nze
brooin

mit einem Netz

zird die Elektrizität Licht und Kraft

Haus und in jeden Betrieb einge⸗

können , und ihre großen Vorzüge hin⸗

von Fre ile itungen zu

ührt werden

lich der ſundheit , Feuerſicherheit und Bequem⸗

eit werden auch den Bewohnern des platten Lan⸗

legenſten Orten zuteil .

2 Elekti tswerke arbeiten mit

ichſtror iedriger Spannung ; ihr Bereich

ihre Leiſtungsfähigkeit war gering . Die nied⸗

gen Spannungen erforderten ſtarke Kupferleitun⸗
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gen , was die Anlage ſehr verteuerte . Erſt durch

Einführung des hochgeſpannten Drehſtroms war es

nöglich , den Kupferquerſchnitt der Leitungen gerin

ger zu wählen und das Abſatzgebiet immer mehr zu
veitern . Die höheren Spannungen ſtellen jedoch

56höhere Anforderungen an die Iſolation der Leitun⸗

gen , und bei dem Weitſpannſyſtem ſpielt die Zug

id Druckfeſtigkeit des Materials eine Hauptrolle .

ls Leitungsmaterial verwendet man ſeit jeher

faſt ausſchließlich Kupfer , das wegen ſeines gerin

gen ſpezifiſchen Widerſtandes And wegen ſeiner gu⸗

Lötfähigkeit für elektriſche Leitungen wohlge

eignet iſt. Aber die fretpeſehr ſteigenden Preiſe für

Rohkupfer , das zum größten Teil aus dem Ausland

ezogen werden muß , übten einen ſehr nachteiligen
Einfluß auf die Herſtellungsunkoſten elektriſcher Lei⸗

tungsnetze aus , ſo daß man alsbald einen billigeren

ten

Erſatz für das teuere rote Metall ſuchte . Infolge
des Krieges iſt nun die Einfuhr von Rohkupfer faſt

vollkommen unterbunden , und außerdem ſind die in

Deutſchland noch vorhandenen Kupfermengen für

Kriegsbedarf beſchlagnahmt .

Als Leitungsmaterial zur Uebertragung elektri

ſcher Energie aus großen Ueberlandzentralen hat ſich

ſchon ſeit ungefähr 15 Jahren das Aluminium be

währt , das bei einer beträchtlichen Preiserſparnis

noch den Vorteil geringeren Gewichts

normalen Zeiten iſt ſein Preis ſchon um etwa 45

PCt . billiger als der des Kupfers . Sein ſpezifiſches
Gewicht iſt 2,7 und ſeine elektriſche Leitfähigkeit be⸗

trägt ungefähr 59 pCt . derjenigen von Kupfer . Man

muß daher den Aluminiumleitungen einen entſpre⸗

chend größeren Querſchnitt geben , und zwar beträgt
der für Aluminium notwendige Querſchnitt das 1,7
fache des Kupferquerſchnitts ; Kupferdraht von 4

Millimeter Durchmeſſer entſpricht Aluminium von

5,2 Millimeter Durchmeſſer . In Deutſchland ſind

Ueberlandzentralen , wie z. B. Gröba ,

Belgrad und Maſſow , mit Aluminiumleitungen aus⸗

gerüſtet . Eine noch größere Verbreitung haben ſie

bietet . In

2

ſchon große

in Amerita gefunden , ſo daß die Leiſtungsfähigkeit

Aluminiumleitungen auch hinſichtlich der Zug —
eit und Lebensdauer hinreichend erwieſen iſt .

inſtalliert bei Freileitungen vorzugweiſe

Aluminiumſeile , ſelten maſſiven Draht .

Soll eine ganze Provinz mit elektriſcher Ener

gi rſorgt werden , ſo muß ſchon die Erzeugungs
anlage ſo gebaut werden , daß die Selbſtkoſten der

Lnergie , ſoweit ſie von der Beſchaffenheit des Wer

les abhängen , möglichſt gering werden . Es iſt nun

eine alteErfahrung , daß die Selbſtkoſten bis zu einen

gewiſſen Grenze kleiner u

licher der

erden ,
i0

größer und ein

heit Betrieb ſich geſtaltet . Daraus entſpringt

die zum Großbetriebe . Von dem Bau übe⸗

rall verſtreuter kleiner Elektrizitätswerke wird man

Heit

Tendenz



daher ſchon aus wirtſchaftlichen Gründen abſehen
und nur günſtig gelegene Großzentralen ſchaffen ,

die den elektriſchen Strom zu niedrigſten Selbſtko⸗

ſten erzeugen können . Die Erſparniſſe bei konzen⸗
triertem Betriebe an Verwaltungskoſten , Perſonal ,

Brennſtoff , Reparaturen uſw . kommen den Strom⸗

verbrauchern zugute , da ihnen die Energie billiger

geliefert werden kann .

Die Einführung der Elettrizität auf dem Lande

begünſtigt beſonders ein Umſtand : ſie iſt vorzüglich

geeignet , menſchliche Arbeitskräfte zu erſetzen , und

bei dem ſtändigen Arbeitermangel iſt die Elektrizi⸗
tät der Landwirtſchaft daher ein willkommener Bun —

desgenoſſe zur Bekämpfung der Leutenot . Im Ver⸗

gleich zum Bedarf an Kraftſtrom iſt der Bedarf - an

Lichtſtrom auf dem Lande verhältnismäßig gering .
Alle Maſchinen zur Futterbereitung und Futterzer⸗

kleinerung , Dreſchmaſchinen , Pumpen , Milchſchleu⸗

dern , Speichermaſchinen , Aufzüge , Pflüge uſw . kann

man elektriſch betreiben . Neben der Feuerſicherheit

und Sauberkeit des Betriebes gewährleiſtet der Elek⸗

tromotor bei ſteter Betriebsbereitſchaft ein gleich⸗

näßiges und ruhiges Arbeiten . Da der Hauptver⸗

brauch an elektriſcher Energie während der Dreſch⸗

zeit ſtattfindet , beſteht eine gewiſſe Schwierigkeit ,

während des ganzen Jahres eine annähernd gleiche

Bebaſtung des Werkes herbeizuführen . Um wirt⸗

ſchaftlich arbeiten zu können , beſchränkt man das

Stromverteilungsnetz nicht nur auf rein ländliche

Bezirke , ſondern ſucht nach Möglichkeit auch gewerb —

liche Betriebe , Fabriken , Ortſchaften und Städte an⸗

zuſchließen . Bei einem ſolchen Stromverſorgungs⸗
gebiet gleichen ſich die Belaſtungsverhältniſſe des

Werkes beſſer aus , und die Maſchinen arbeiten gleich
mäßiger und ſparſamer . Die Höchſtbelaſtung , die

für den Ausbau der Geſamtanlage und für die

Querſchnitte der Leitungen maßgebend iſt , hängt von

der Summe der Anſchlußwerte der Stromverbrau

cher und von der Art ihrer Betriebe ab . Im Win⸗

ter , wo der landwirtſchaftliche Betrieb im Hofe und

auf dem Felde faſt vollkommen ruht , werden die an⸗

geſchloſſenen Städte und Ortſchaften durch größeren
hiſtromverbrauch günſtig auf die gleichmäßige Be⸗

laſtung des Werkes einwirken .

Vik

Obwohl die Elektrizität durch Herabſetzung der

Strompreiſe , durch Vereinfachung der Inſtallation
und durch Verminderung des Energiebedarfs der

Lampen immer mehr zum Gemeingut aller wird ,

herrſcht auf dem Lande und in kleineren Städten

die koſtſpielige u. umſtändliche Petrolleumbeleuchtung
ioch vor . Gerade jetzt verdient ihr volkswirtſchaft —

icher Nachteil hervorgehoben zu werden ; für Petro⸗

eum gehen jährlich etwa 95 Millionen Mark in

as Ausland , die dem Vaterlande bei allgemeiner

Verwendung der Elektrizität erhalten bleiben könn⸗
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ter :

ten . Unter günſtigen Verhältniſſen kann heute be⸗

reits mit einer Kilowattſtunde ſoviel Licht wie mit

4 Liter Petroleum erzeugt werden , und zwar in

kleinkerzigen Lampen , deren Energiebedarf ſehr

gering iſt . Der Verkaufspreis für ein Liter Petro⸗

leum ſtellt ſich im Kleinhandel zurzeit auf 34 Pfg .
Die faſt überall herabgeſetzten Strompreiſe bil —

den für die weite Verbreitung des elektriſchen Lich⸗
tes keinen Hinderungsgrund , weit mehr fürchtet man

die hohen Koſten der Erſteinrichtung , d. h. der In⸗
ſtallation ; ſie machen os dem Minderbemittelten meiſt

unmöglich , für Beleuchtung und Antrieb elektriſche

Energie zu wählen . Erſt durch Vereinfachung der

Inſtallation und durch Schaffung von Inſtallations⸗

Erleichterungen laſſen ſich die alten Vorürteile ge⸗

gen die elektriche „ Luxus⸗Beleuchtung “ endgültig be⸗

ſeitigen . Hierbei kann ſchon der Architekt mitwir⸗

ten , indem er bei Neubauten durch zahlreiche Maß⸗
nahmen die Anordnung und Verlegung der Leitun⸗

gen bedeutend erleichtert und infolgedeſſen verbilligt ,
ohne die allgemeinen Baukoſten erhöhen zu müſſen .

Durch rechtzeitige Ueberlegung werden umſtändliche
und unſchöne Nachinſtallationen vermieden . Die

vielſeitige Verwendung der Elektrizität im Wohn⸗

hauſe bietet große Annehmlichkeiten und geſtaltet

das Leben in geſundheitlicher Beziehung vorteilhaf —

Die Elektrizität bedarf ſonach beim Hausbau

der gleichen Berückſichtigung wie die Anlagen für

Gas , Waſſer und Heizung . Auch bei dem Wieder⸗

aufbau Oſtpreußens werden alſo der Baumeiſter

und der Elektrotechniker Hand in Hand gehen , um —

von vornherein die billigſte Verlegungsart und den

kürzsſten Leitungsweg zu wählen .

Die Anwendung der Elektrizität in Haus und

Hof bietet den Elektrizitätswerken ein großes Ab⸗

ſatzfeld . Um den zu gewinnenden Verbrauchern

möglichſt entgegenzukommen , ſind die Elektrizitäts⸗

werke beſtrebt , die Inſtallationsbedingungen für

kleinere Anſchlüſſe zu erleichtern . Durch Wegfall
der Prüfungsgebühren und Zählermieten , durch

Ausführung der Inſtallation gegen Teilzahlung ,

durch billige mietweiſe Abgabe von Beleuchtungs⸗
körpern , Bügeleiſen uſw . ſucht man auf eine Stei⸗

gerung des Stromabſatzes hinzuarbeiten . Die Ver⸗

günſtigung durch koſtenloſe Herſtellung der erſten

Einrichtung kommt dem kleinen Manne ganz beſon⸗
ders zugute . Nach dem Vorbilde der Stadt Goten⸗

burg in Schweden werden die Koſten der vom Mie⸗

ter bezahlten Inſtallation in der Weiſe zurückver⸗

gütet , daß der Mieter während einer gewiſſen Zeit ,
z. B. während eines Jahres , den geſamten Strom

für ſeine Inſtallation von dem Werk umſonſt oder

zu einem ermäßigten Preis geliefert erhält . Die⸗

ſes ſogenannten „ Gratisſtrom - Syſtem “ hat jetzt auch

die Stadt Allenſtein in Oſtpreußen eingeführt , um



7urch den Kriegszuſtand erheblich zurückgegan

Werkes wieder zu heben .

während eines ganzen Jahres
en neuangeſchloſſenen Stromverbrauchern die elek⸗

triſche Energie völlig umſonſt . An die Lieferung von

Gratisſtrom iſt jedoch die Bedingung geknüpft , daß
der Abnehmer ſich zur vertraglichen Benutzung der

Inſtallation auf mehrere Jahre verpflichtet .

Dieſes Gratisſtromſyſtem iſt auch in Gleiwitz

gutem Erfolg igeführt worden . Nach den

geltenden Preiſen für die Wohnungseinrichtun⸗

gen und für den Strom hat man berechnet , daß eine

einjährige koſtenfreie Stromlieferung etwa 60 PCt .

der Anlagekoſten beträgt , ſo daß der Hauswirt bezw .

tromabgabe ihres

Stadt liefert

1

mit Et!

dort

der Mieter , der die Inſtallation auf eigene Gefahr

verlangt hat , nur noch 40 pCt . der normalen Ko⸗

ſten trägt . Bei kleineren Wohnungen , deren Zim⸗
mer ſtets ihre einmal feſtgelegte Beſtimmung behal⸗

ten , empfiehlt es ſich , daß der Hauswirt die geſamte

vlettriſche Einrichtung einſchließlich der Wandarme ,
Pendel⸗ und Deckenbeleuchtung , Lampen uſw . be⸗

triebsfertig übernimmt .

Bei dem Leih - und Miets⸗Syſtem geht die auf
erſtellte Inſtallation nicht in den

Beſitz des Hausherrn über , ſondern bleibt Eigentum

Koſten des Werkes

des Werkes . Sie wird gegen Miete in Monats⸗ oder

Jahresrenten oder in Form eines Zuſchlages zum
Strompreis dem Mieter auf die Dauer des Abkom⸗

zur vertraglichen Benutzung vermietet . Noch

ein anderer Wog iſt in dem Ratenzahlungs⸗Syſtem
gegeben : Die Anlage wird vom Werk erſtellt , und

die Koſten werden durch Ratenzahlungen getilgt .
Nach Abzahlung aller Raten geht die Einrichtung in

den Beſitz des Benutzers über . Recht gute Erfahrun⸗
n hat man auch mit dem Frei⸗Inſtallations⸗Sy⸗

ſtem in Verbindung mit dem Pauſchaltarif gemacht ,

den z. B. das Elektrizitätswerk Südweſt in Berlin⸗

Wilmersdorf bei über 500 Verbrauchern eingeführt
hat . wird nur ein Stromkreis für höchſtens 20

Lampen in einer Wohnung eingerichtet ; für jedes
Zi werden 3 und für jeden Nebenraum 1 Ent⸗

nahmeſtelle , höchſtens jedoch für eine Einzimmer —

mens

ge

Es
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wohnung 6, für eine Zweizimmerwohnung 9,

für eine Dreizimmerwohnung 12 Entnahmeſtellen

eingebaut . Die Einrichtung erfolgt koſtenlos durch

das Werk , ſofern für mindeſtens die Hälfte der an

einer Steigeleitung liegenden Wohnungen eines

uſes vom Hauseigentümer beantragt wird . Die

„ Strombegrenzer “ , das ſind Queckſilberunterbrecher ,
die bei höherer Stromentnahme als vereinbart , das

t aufzucken laſſen , werden eingeſtellt für eine

inzimmerwohnung auf 80 Watt , Zweizimmerwoh⸗

nung auf 120 Watt , Dreizimmerwohnung auf 160

Vatt . Die Pauſchalpreiſe betragen monatlich ent⸗

ſprechend dieſem Verbrauch 2, 3 und 4,50 Mark .
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Allerdings iſt es nicht leicht , einen gerechten

Pauſchaltarif ausfindig zu machen , aber in Rückſicht

auf die zahlreichen Kleinkonſumenten mit 2 —10

Lampen gehen jetzt viele Elektrizitätswerke zu dieſer

Berechnungsart über . Die Zählermiete bleibt dem

Verbraucher erſpart , und infolge der langen Bronn⸗

zeit fällt der Preis pro Kilowattſtunde ſehr niedrig
aus . Für das Werk bietet der Pauſchaltarif den

Vorteil , daß die Zählerableſungen und die Berech⸗

nungen der Stromkoſten wogfallen , außerdem kön⸗

nen die Beleuchtungskoſten in gleichen Monatsraten

einkaſſiert werden . Der Strombegrenzer macht es

dem Verbraucher unmöglich , ſeine Beleuchtung auf

Koſten des Werkos durch Einſetzen zu großer Lam⸗

pen oder von mehr Lampen als feſtgeſetzt , zu ver⸗

ſtärken . Für eine kleine Wohnung reichen drei gleich

zeitig brennende Lampen vollkommen aus , denn bei

Petroleumbeleuchtung werden in der Regel kaum

mehr als zwei Lampen gleichzeitig gebrannt .
Da die Elektrizität eine verkäufliche Ware iſt ,

deren Preis ſich zuſammenſetzt aus den Herſtellungs⸗
koſten vermehrt um den Nutzen für den Verkäufer ,
ſo find die Werke bei kleinen Strompreiſen naturge

mäß auf recht großen Abſatz angewieſen und ſuchen

daher ihren Kundenkreis fortgeſetzt zu erweitern und

durch günſtige Bedingungen auch dem Abnehmer die

Einführung der Elektrizität zu erleichtern . Die bis⸗

herigen Erfahrungen haben bewieſen , daß es möglich
iſt , auch den kleinſten Haushalt dauernd als Ab⸗

nehmer zu gewinnen , wenn das Werk auf ſeine Be⸗

dürfniſſe eingeht und ihm den Strom zu günſtigen
Bedingungen liefert .

7 . Bad . Landgemeindenverband .
Ausſchußſitzung .

Am 22 . Mai fand im Rathaus in Gaggenau ,
in welchem Herr Kollege Kohlbecker dem Ausſchuß
in liebenswürdigſter Weiſe Gaſtfreundſchaft ge⸗

währte , eine Ausſchußſitzung ſtatt , in welcher zunächſt
die 1915er Rechnungen verkündet u. erläutert wurden ;

daran anſchließend wurde auch über den damaligen
Stand unſerer Kriegsſpendeſammlung berichtet und

beſchloſſen , die Gelder derſelben vorerſt noch weiter

zu admaſſieren .

Die dem Verband für das Jahr 1915 von der

Oberrheiniſchen Verſicherungsgeſellſchaft überwieſene
Bonifikation von 1547 / 36 5ͤ wurde dem Fond
für das Erholungsheim überwieſen .

Ferner wurde beſchloſſen , dem Kriegshilfeverein
Baden für den Kreis Memel auf die Dauer von 5

Jahren mit einem Jahresbeitrag von 150 Mark —

und dem Verein „ Badiſcher Heimatdank “ mit einem

Jahresbeitrag von 100 Mark — beizutreten .
Um wenigſtens die Rechnungsangelegenheiten

erledigen und eine Ausſprache über die allgemeine



Lage ermöglichen zu können , wurde beſchloſſen , in

dieſem Jahr wieder eine Mitgliederverſammlung ab⸗

uhalten ; mit Rückſicht auf die Zeitverhältniſſe ſoll

dieſelbe aber nur rein geſchäftlichen Charakter ha

ben und auch bezüglich der Zeit und des Ortes ſo

gelegt werden , daß dieſelbe mit möglichſt geringem

Zeit⸗ und Koſtenaufwand beſucht werden kann ; wahr⸗

ſcheinlich wird als Verſammlungsort Offenburg und

als Zeitpunkt ein Tag in der letzten Auguſtwoche

gewählt werden .

Die offizielle Einladung wird in der nächſten

Nummer erſcheinen .

Erinnerungsgabe an die zum Heeresdienſt einge⸗

zogenen Bürgermeiſter .

In Folge unſerer Aufforderung in Nr . 4 der

Zeitſchrift , ſind uns folgende bis dahin nicht ge⸗

Bürgermeiſter , als zum Heeres⸗meldet geweſene
dienſt eingezogen , nachträglich namhaft gemacht wor

1. Wetter von Boll , Amt Meßkirch , auf dem

ſeld der Ehre gefallen ;
Glaiſer von Schlechtnau , Amt Schönau ;

3. Herbold von Waldwimmersbach, Amt Hei⸗

delberg .

Verbandsentwickelung .

Dem Verband ſind weiter beigetreten : Auen⸗

heim und Zierolshofen , Amt Kehl .

Feuerverſicherung .

Stand nach der letzten Bekanntmachung in

Nummer 5 5003000 4

Zugang :

O3 . 308 Sandhauſen Machtr . Verläng . ) 11500 4

OZ. 405 Leutershauſen 26000 %/

O3 . 406 Hoppetenzell 14200 4

O3 . 407 St . Ilgen 12700 K1

Stand am 10 . Juni 1916 5067400 K4
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Rechnerverband .

—
Amt Durlach . Bei der Bürgermei

ſterwahl iſt Herr Stadtrechner Kaufmann in Schopf

heim einſtimmig ( bei 3 Stimmenenthaltungen ) zun

Bürgermeiſter gewählt worden . Grötzingen zählt

etwa 4300 Einwohner und iſt ein aufblühendes

Städtchen Eiſenwerk , Patronenfabriken . Der

Gewählte , der ſich als Vorſitzender des Rechnerver —

bandes große Verdienſte um die bad . Rechnerſache

erworben hat , wird ſeinen Dienſt im Auguſt über

lehmen .

10 . Briefkaſten .

Hr . Bürgerm . — in W. Eine Witwe , die für

ſich und ihre Kinder Kriegswitwen - bezw . Waiſen

geld aufgrund des Geſch vom 27 . Juni 1871

Keichsgeſetzblatt Seite 275 ) bezieht , hat t keinen An⸗

pruch mehr auf Fumſlienumterſtützung, auch wenn

ein Sohn , der vor ſeiner Einberufung Unterſtüt⸗

0 gewährt hat , zum Heere eingezogen iſt . Bei

ommandierungen in induſtrielle Betriebe erfolgt
iſcherſeits Entlaſſung . Nach dieſer

werden die Mindeſtbeträge ( Reichsbeträge ) auf das

Roich nicht mehr übernommen . Dagegen kann

Weiterzahlung der Unterſtützung vom Lieferungsver⸗
bande kauf deſſen Rechnung ) guttatsweiſe beſchloſſen

werden , wenn Anlaß vorliegt . Bei der Zuweiſung

von Reichsbeihilfen wird auf ſolche freiwilligen Lei⸗

ſtungen durch Gr . Miniſterium des Innern ent⸗
ſ

echende Rückſicht genommen , wenn von der Ge⸗

de, ( falls dieſe aus eigenen Mitteln die Unter⸗

g gewährt ) oder vom Lieferungsve rband

dieſer unterſtützt ) Antrag geſtellt wird . ( Erlaß

von 1. 4. 16 . Nr. 12926

BülocFaſonpianinos
mit Flügelton , faſt

neu, 8 Jahre

statt Mk . 850 . — für IIlk . 500 . —

Sdlon - Pidnino
Ia . Fabrikat , Denig gespielt , 5 Jahre Garontie ,s
Mk . 700 . — fur IIIk . 400 . abzugel ben .

Abbildung und Prachtkatalog mit über

Bülow - , Einger - , Nagel - Pianines frei .

Fr . Siering , Mannheim C7 Nr . 6

iiekee

Sur 1 gefälli
Sendungen ſind zu richten :

inAngelegenheiten
a) des Landgemeindenverbandes (7)

ſtraße 19 ;

ligen Beachtung !

an deſfen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

b) des Recpneroerbandes 8 ) an deſſen Vorſitzenden —

der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz

2

Stadtrechner Kaufmann in Schopfheim ; —

Schützenſtraße 20 —.

die Bad . Landgemmeinde⸗ Amtsre

g: Oberreviſor Bundſchuh
eviſoren⸗ und R echner⸗Verbänd

in Konſtanz

Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

S v a cb5 5 13 & Ehrath , Bonndorf8 Druck :
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